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Vorwort

„Der Weg entrümpelt sich im  
Gehen. Aber man muss ihn 
gehen.“ (Henri Dunant)

Mit der Bedeutung der Rotkreuz-Grund-
sätze für die pädagogische Arbeit in den 
DRK-Kindertageseinrichtungen beschäf-
tigen sich die pädagogischen Fachkräfte 
der DRK-Kindertageseinrichtungen, die 
Fachreferent*innen der DRK-Gliederungen 
sowie die DRK-Fachberater*innen bereits 
seit Mitte der 1990er Jahre. Sie sind Aus-
gangspunkt und Grundlage für den nunmehr 
weiterführenden Profilbildungsprozess in 
den DRK-Kindertageseinrichtungen, der 
im Rahmen der Strategie 2020 begon-
nen wird. Die vorliegende Handreichung 
zum Profilelement „Umsetzung der Rot-
kreuz- und Rothalbmond-Grundsätze in 
DRK-Kindertageseinrichtungen“ soll den 
pädagogischen Fachkräften als Orientie-
rungs- und Arbeitshilfe für die Arbeit in 
den Einrichtungen dienen. Dabei steht vor 
allem der gemeinschaftliche Prozess der 
fachlichen Auseinandersetzung und Ent-
wicklung in jedem Team im Vordergrund. 
Die Handreichung soll motivieren, sich auf 
den Weg zu einem gemeinsamen Profil aller 
DRK-Kindertageseinrichtungen zu begeben 
und Herausforderungen auf diesem Weg 
miteinander zu bewältigen.

Ich wünsche allen in den DRK-Kinder
tageseinrichtungen Tätigen viel Erfolg bei 
ihrer für die Gesellschaft und den Verband 
sehr bedeutsamen Arbeit.

Donata Freifrau von Schenck 
zu Schweinsberg, DRK-Vizepräsidentin

Die Grundsätze des  
Roten Kreuzes und  
Roten Halbmondes 

Menschlichkeit
Die internationale Rotkreuz- und Rothalb-
mond-Bewegung, entstanden aus dem 
Willen, den Verwundeten der Schlachtfelder 
unterschiedslos Hilfe zu leisten, bemüht 
sich in ihrer internationalen und nationalen 
Tätigkeit, menschliches Leiden überall und 
jederzeit zu verhüten und zu lindern. Sie ist 
bestrebt, Leben und Gesundheit zu schüt-
zen und der Würde des Menschen Achtung 
zu verschaffen. Sie fördert gegenseitiges 
Verständnis, Freundschaft, Zusammenar-
beit und einen dauerhaften Frieden unter 
allen Völkern.

Unparteilichkeit
Die Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung 
unterscheidet nicht nach Nationalität, Rasse, 
Religion, sozialer Stellung oder politischer 
Überzeugung. Sie ist einzig bemüht, den 
Menschen nach dem Maß ihrer Not zu 
helfen und dabei den dringendsten Fällen 
den Vorrang zu geben.

Neutralität
Um sich das Vertrauen aller zu bewahren, 
enthält sich die Rotkreuz- und Rothalbmond-
Bewegung der Teilnahme an Feindseligkeiten 
wie auch, zu jeder Zeit, an politischen, 
rassischen, religiösen oder ideologischen 
Auseinandersetzungen.

Unabhängigkeit
Die Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung 
ist unabhängig. Wenn auch die Nationalen 
Gesellschaften den Behörden bei ihrer huma-
nitären Tätigkeit als Hilfsgesellschaften zur 
Seite stehen und den jeweiligen Landesge-
setzen unterworfen sind, müssen sie dennoch 
eine Eigenständigkeit bewahren, die ihnen 
gestattet, jederzeit nach den Grundsätzen 
der Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung 
zu handeln.

Freiwilligkeit
Die Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung 
verkörpert freiwillige und uneigennützige 
Hilfe ohne jedes Gewinnstreben.

Einheit
In jedem Land kann es nur eine einzige 
Nationale Rotkreuz- und Rothalbmond-
Gesellschaft geben. Sie muss allen offen-
stehen und ihre humanitäre Tätigkeit im 
ganzen Gebiet ausüben.

Universalität
Die Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung 
ist weltumfassend. In ihr haben alle Natio-
nalen Gesellschaften gleiche Rechte und 
die Pflicht, einander zu helfen.
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1	Einladung zur Profilbildung 
in der DRK-Kindertages
einrichtung

Sicherlich haben Sie etwas über die Pro-
filbildung im Kindertagesstättenbereich des 
DRK von Ihrem Träger, Ihrer Fachberater*in1, 
Ihrem Landesverband oder Ihrer Kolleg*in der 
DRK-Kindertageseinrichtung im selben Ort 
oder Kreis gehört und sind nun neugierig 
geworden, was sich dahinter verbirgt, wel-
che Ziele angestrebt werden und welche 
Inhalte und Anregungen für Ihre pädago-
gische Arbeit bedeutsam sein könnten. 

Diese Handreichung ist eine Einladung, sich 
mit Ihrem Team auf einen Entwicklungspro-
zess einzulassen, den zur selben Zeit viele 
Einrichtungen der DRK-Kindertagesbetreu-
ung beginnen und aktiv mitgestalten, mit 
dem Ziel ein gemeinsames Profil für die 
DRK-Kindertagesbetreuung zu entwickeln 
und zu prägen.

Sie wird Sie begleiten durch einen Ent-
wicklungsprozess und Ihnen dafür das 
notwendige Fachwissen zu den einzelnen 
Profilelementen zur Verfügung stellen. Dafür 

haben wir bei der Erarbeitung eine Aus-
wahl getroffen, die die wesentliche Fach-
diskussion zum Thema „Umsetzung der 
Rotkreuz- und Rothalbmond-Grundsätze in 
DRK-Kindertageseinrichtungen“ wiedergibt. 

In dieser Handreichung erhalten Sie Anre-
gungen für den Prozess, für die einzel-
nen Schritte, die sich bereits in der Praxis 
bei einem anderen bedeutsamen Thema, 
nämlich der DRK-Kindertageseinrichtung 
als „Ort des gesunden Aufwachsens“ in 
ihrer Anwendung und Umsetzung bewährt 
haben (vgl. DRK e. V. (1), 2012). Diejenigen 
Fachkräfte, die bereits zu diesem Thema 
mit ihrem Team gearbeitet haben, finden 
somit Vertrautes in dieser Handreichung 
wieder. Diejenigen, die sich nicht mit diesem 
Thema und den einzelnen Prozessschritten 
befasst haben, haben nun die Gelegenheit, 
zu starten und ihre Erfahrungen mit einem 
bereits erprobten Konzept zu sammeln.

1 Lesehinweis Gender-Gap: In der vorherrschenden männlichen Schreibweise ist nicht davon auszuge-
hen, dass tatsächlich weibliche und andere Perspektiven, wie die von transidenten oder intersexuellen 
Menschen mitgedacht werden. Daher wird in der vorliegenden Publikation der so genannte Gender-Gap 
mit * verwendet (zum Beispiel Kolleg*innen). Die Schreibweise bewegt sich zwar weiterhin zwischen 
den Polen männlich und weiblich, sie lässt aber deutlich mehr Raum für weitere Geschlechtsidentitäten. 
Von dieser Regelung ausgenommen sind alle Literaturzitate und Interviews, diese werden im Original 
wiedergegeben.

Darüber hinaus wird Ihnen neues, aber auch 
sicherlich bereits bekanntes Fachwissen 
begegnen. Dies ist bewusst so angelegt, 
da es immer gut ist, wenn auf neuen Wegen 
bereits bekannte Begleiter getroffen werden. 

An der Erarbeitung dieser Handreichung 
waren verschiedene Fachexpert*innen des 
Deutschen Roten Kreuzes beteiligt. Um 
sicherzustellen, dass die Handreichung 
Ihnen auch praxisnahe Anregungen und 
Unterstützung geben kann, hat auch eine 
Leiterin einer DRK-Kindertageseinrichtung 
mitgearbeitet, neben einer Fachberaterin 
für Kindertageseinrichtungen, zwei Refe-
rentinnen für Kinderhilfe aus den Landes-
verbänden sowie der Projektleiterin für 
Profilbildung des Bundesverbandes und 
eine langjährig im Verband tätige Expertin 
für Kindertageseinrichtungen. In intensiver 
und angeregter Zusammenarbeit haben wir 
diese Handreichung für Sie und Ihr Team 
zusammengestellt und wünschen Ihnen 
gutes Gelingen bei der Umsetzung!

Wir wünschen Ihnen, dass Sie sich mit Ihrem 
Team neugierig dem jeweiligen Profilelement 
nähern und viele, für Sie interessante und 
hilfreiche Anregungen für Ihre tägliche Arbeit 
in der vorliegenden Handreichung entde-
cken können. Bauen Sie auf Bewährtem 
und Bekanntem auf, schätzen Sie das 
bisher Erreichte und nutzen Sie das, was 
für Ihre Einrichtung und Ihr Team zum aktu-
ellen Zeitpunkt passend ist für Ihre weitere 
Entwicklung.
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2	 Benutzer*innen‑ 
	 information

Diese Handreichung besteht aus verschie-
denen Teilen, die das Thema „Rotkreuz- und 
Rothalbmond-Grundsätze in der Kinderta-
geseinrichtung“ Ihnen einerseits theoretisch 
und andererseits mit Anregungen für die 
Praxis näherbringen. Der Praxisteil besteht 
aus konkreten Handlungsempfehlungen, 
Praxisbeispielen und Hinweisen für weiter-
führende Literatur und ist die Beschreibung 
einer fachlich qualifizierten Praxis. Diese 
Zusammenstellung soll für Ihre Arbeit in der 
Kindertageseinrichtung nicht als verbindliche 
Vorgabe verstanden werden, sondern Ihnen 
als mögliche Anregung dienen. 

Uns ist bewusst, dass diese Zusammen-
stellung unvollständig ist und auch des-
halb in Ihrer Praxis durch aktuelle Themen 
ergänzt werden muss. Sie ist somit, wie 
bereits oben beschrieben, als Einladung 
zur Auseinandersetzung mit dem Thema 
verstanden werden soll.

Das Ziel der Profilbildung kann aber nicht nur 
durch Vermittlung von aktuellem Fachwissen 
und der entsprechenden dazugehörigen 
Empfehlungen (Handlungsempfehlungen 
und Praxisbeispiele) erreicht werden. 
Wesentlich ist darüber hinaus das eigene 
konkrete Handeln in der Praxis und deren 
Reflexion. So entsteht Erfahrungskompetenz 
und -wissen, das auch zur Teamentwicklung 
maßgeblich beiträgt.
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3	 Strategie 2020 und 			
	 das Hauptaufgabenfeld 	
	 Kindertagesbetreuung

Das Deutsche Rote Kreuz benötigt als 
Verband, der aus Einzelverbänden besteht, 
immer wieder gemeinsame Orientierung. 
Mit einer solchen Orientierung soll erreicht 
werden, dass alle DRK-Gliederungen an 
einem Strang ziehen und in der Öffentlichkeit 
als ein Verband wahrgenommen werden.

Um diese Orientierung zu geben, erarbeitet 
das DRK in größeren zeitlichen Abständen 
gesamtverbandliche Strategien. Diese DRK-
Strategien setzen um, was die Gemeinschaft 
aller Rotkreuz-, Rothalbmond- und Rot
kristall-Gesellschaften in den 186 Ländern 
in der „Internationalen Föderation der Rot-
kreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften“ als 
weltweite Strategien miteinander beschließt. 

Die „Strategy 2020“ der Internationalen 
Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-
Gesellschaften hat den Titel „Saving lives, 
changing minds“ und so hat die aktuelle 
Strategie des Deutschen Roten Kreuzes 
den Titel „Strategische Weiterentwicklung 
des DRK 2011 bis 2020: Menschen helfen 

– Gesellschaft gestalten“ (vgl. DRK e. V. (2), 
2012). Mit der Strategie will das DRK auf 
globale Veränderungen wie Klimawan-
del, Schuldenkrise, Globalisierung und 
auf gesellschaftliche Herausforderungen 
in Deutschland wie den demografischen 

Wandel antworten. Vor allem diejenigen 
Menschen, die ausgegrenzt oder benachtei-
ligt werden, sollen dabei besonders berück-
sichtigt werden. Die Strategie wurde im 
Verband abgestimmt.

Für die Zielgruppe Kinder, Jugendliche und 
Familien heißt das strategische Ziel: Stär-
kung und Schutz von Kindern, Jugendlichen 
und ihren Familien. Dieses Ziel ist Teil des 
übergeordneten Ziels der Strategie: „Wir 
helfen Menschen, unter sozial gesicherten, 
geschützten und gesunden Bedingungen 
zu leben.“ Für die Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe greift das strategische Ziel 
die Grundlagen auf, die mit der Rahmen-
konzeption der DRK-Kinder- Jugend- und 
Familienhilfe „Mit gebündelten Kräften in 
die Zukunft“ gelegt wurden (vgl. DRK e. V., 
2009). Es formuliert die Schwerpunkte, 
die in den kommenden Jahren gesetzt 
werden sollen. 

Der Präsidialrat des Deutschen Roten 
Kreuzes hat am 29.11.2012 beschlossen, 
das Aufgabenfeld Kindertagesbetreuung 
zum Hauptaufgabenfeld zu erklären. Dies 
wird somit zum Kernbestandteil zur Umset-
zung des strategischen Ziels „Stärkung 
und Schutz von Kindern, Jugendlichen und 
ihren Familien“. Das Hauptaufgabenfeld 

besteht aus den Angeboten der Kinder-
tagesbetreuung für Kinder bis 14 Jahren 
und ihren Familien. Dabei ist zwischen 
der öffentlichen Kindertagesbetreuung 
und der informellen Kindertagesbetreu-
ung zu unterscheiden. Mit dem Begriff der 
öffentlichen Kindertagesbetreuung ist die 
Kindertagesbetreuung als Leistung der 
Jugendhilfe nach §§ 22 ff. SGB VIII gemeint, 
also die Tageseinrichtungen für Kinder 
und die Kindertagespflege. Informelle 
Kindertagesbetreuung umfasst dagegen 
kostenfreie Betreuung durch Großeltern, 
andere Verwandte, Freund*innen oder 
Nachbar*innen. Darüber hinaus sind die 
Vernetzungsaufgabenfelder die Angebote 
des DRK für junge Familien. 

Das Aufgabenfeld Kindertagesbetreuung 
hat eine hohe ideelle Bedeutung. Es trägt 
über das Bildungsangebot und die Ermög-
lichung elterlicher Berufstätigkeit zur Stär-
kung sozial benachteiligter Kinder und 
Familien bei und verbreitet im Rahmen des 
Bildungsangebotes und der Vernetzung im 
Gemeinwesen Werte und Ideale des Roten 
Kreuzes (vgl. DRK e. V. (3), 2012).

Was bedeutet nun Haupt-
aufgabenfeld und welche 
Konsequenzen ergeben  
sich daraus?

Hauptaufgabenfeld bedeutet zunächst 
einmal, für alle im Verband tätigen Ent-
scheidungsgremien ist die Kindertages-
betreuung im DRK wichtig. Dabei sind die 
Kindertageseinrichtungen das wichtigste 
und größte Aufgabenfeld. Sie sind eine 
Kernaufgabe des Verbandes und alle Glie-
derungen haben gemeinsam erklärt, sich 
um Angebote aus diesem Feld zu bemühen 
und zwar sowohl in quantitativer als auch 
ganz besonders in qualitativer Art und 
Weise mit einem gemeinsamen Profil für alle 
Einrichtungen und Angebote der Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe im DRK. Damit 
dieses Ziel auch gemeinsam umgesetzt 
wird, setzen sich die Entscheider*innen 
jeder Gliederung, also vom Ortsverein bis 
zum Bundesverband, ein selbst bestimm-
tes Ziel. Dies wird von den Präsidien bis 
zur Bundesebene kontinuierlich begleitet 
und es wird immer wieder nachgefragt, 
wie die Umsetzung läuft und wo es noch 
Unterstützungsbedarfe gibt.
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4 	 Das Profil in der  	 DRK-Kinder-, Jugend- 		
	 und Familienhilfe

Wie soll das gemeinsame 
Profil aussehen?

Mit der Strategie 2020 soll in der DRK-
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe erreicht 
werden, dass ein gemeinsames Profil ver-
wirklicht wird. Das gemeinsame Profil der 
DRK-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
beruht auf den Grundsätzen der Rotkreuz- 
und Rothalbmond-Bewegung und übersetzt 
diese in die praktische Arbeit. Dabei handelt 
es sich um die folgenden Profilelemente, die 
als Qualitätsmerkmale aller Angebote der 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe gelten:

■■ Das Profilelement „Anwaltschaft-
liche Vertretung“: Jedes Angebot 
setzt sich anwaltschaftlich für die 
Kinder, Jugendlichen und Familien ein 
und stärkt diese, das für sich selbst 
zu tun. Alle Angebote setzen sich 
in ihrer Einflusssphäre für kinder-, 
jugend- und familiengerechte Lebens-
bedingungen ein. Kinder, Jugendliche 
und die Familien fühlen sich in ihren 
Anliegen wahrgenommen und wer-
den gestärkt für ihre Beteiligung an 
gesellschaftlichen Entscheidungen.  

■■ Das Profilelement „Inklusion“: In jeder 
Einrichtung oder mit jeder Maßnahme 
bietet das DRK allen Kindern, Jugend-
lichen oder Familien ein Angebot, das 
den jeweils individuellen Bedarfen ent-
spricht und ihnen umfassende Teilhabe 
ermöglicht. Die Kinder, Jugendlichen 
oder Familien erleben, dass ihr Recht 
auf individuelle Bildung und Befähigung 
oder Hilfeleistung in den DRK-Ange-
boten nicht nur propagiert, sondern 
sichtbar gelebt wird – egal, in welcher 
Lebenslage sie sich befinden und wel-
chen Lebensentwurf sie haben.

■■ Das Profilelement „Verknüpfung von 
Haupt- und Ehrenamt“: Jedes Ange-
bot bietet die Möglichkeit ehrenamt-
lichen Engagements und stärkt die 
Kompetenzen und die Bereitschaft 
zum ehrenamtlichen Engagement der 
beteiligten Kinder, Jugendlichen oder 
der Familien. Diese erfahren, dass frei-
williges Engagement Ehrenamtlicher 
ihnen persönlich zu Gute kommen kann. 
Sie erfahren weiterhin, dass freiwilliges 
Engagement Menschen in ihrem Leben 
Sinn und soziale Verbindungen geben 
kann. Sie werden angeregt, Gleiches 
zu tun.

■■ Das Profilelement „Interne Vernet-
zung der DRK-Angebote“: Jedes 
Angebot bietet den Kindern, Jugend-
lichen oder Familien Hilfen aus einer 
Hand und nutzt dazu gezielt die Viel-
falt der DRK-Angebote. Die Kinder, 
Jugendlichen und Familien erhalten 
vom DRK je nach Lebenslage und 
Bedürfnissen vernetzte Angebote aus 
einer Hand. (Deutsches Rotes Kreuz 
e. V., 2013 (1), S. 3)

■■ Das Profilelement „Umsetzung 
der Rotkreuz- und Rothalbmond-
Grundsätze“ ergänzt das Gesamt-
profil der DRK-Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe. Das Menschenbild der 
Rotkreuz- und Rothalbmond-Grund-
sätze prägt das Bild vom Kind, aus 
dem sich die weiteren Leitsätze für die 
Arbeit der pädagogischen Fachkräfte 
ableiten. Deshalb sind die Auseinan-
dersetzung mit den Rotkreuz- und 
Rothalbmond-Grundsätzen und ihr 
Einwirken auf die alltägliche pädago-
gische Praxis prägend für das Profil.

Das Deutsche Rote Kreuz hat sich bereits 
2013 in einem Verständigungspapier zum 
Profil der DRK-Kinder-, Jugend- und Fami-
lienhilfe, das alle Arbeitsfelder berück-
sichtigt, geäußert. Die gemeinsam von 
Bundesverband und Landesverbänden 
verabschiedete Broschüre richtet sich an 
alle haupt- und ehrenamtlich Mitwirkenden 
in Leitungs- und Multiplikatorenfunktion der 
DRK-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. 
Das Verständigungspapier ermöglicht ein 
gemeinsames Verständnis über das, was 
genau der Verband mit den Profilelementen 
meint. Das Verständigungspapier ist also 
Grundlage für die arbeitsfeldspezifischen 
theoretischen Darlegungen und Handlungs-
empfehlungen in dieser Handreichung für 
die DRK-Kindertageseinrichtungen.
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5 	 Zur Funktion der  	 Handreichungen

Funktion der Handreichungen ist es, die 
verschiedenen Profilelemente fachlich und 
inhaltlich zu füllen und für die praktische 
Umsetzung eine Orientierung zu geben. Die 
Handreichungen richten sich mit diesem 
Ziel an die Fachkräfte in den Einrichtungen 
der DRK-Kindertagesbetreuung sowie an 
deren Träger. Denn die Träger stehen in 
der Gesamtverantwortung, pädagogisch 
qualifizierte Arbeit durch die Sicherstellung 
der notwendigen Rahmenbedingungen zu 
ermöglichen und anhaltend zu sichern. Dies 
beinhaltet mindestens den landesrechtlich 
vorgegebenen Personal- und Qualifika-
tionsschlüssel, qualifizierte Fachkräfte, 
anregungsreiche Innen- und Außenräume, 
vielfältige Materialien, die den Interessen 
und Möglichkeiten der Kinder entsprechen, 
sowie Fortbildung und Fachberatung für die 
Weiterentwicklung der Fachkräfte, um den 
Anforderungen gerecht werden zu können 
und zur Profilbildung mit Ressourcen und 
mit Wertschätzung beizutragen. 

In allen Handreichungen zu den Profilele-
menten sind einige Textpassagen ähnlich 
aufgebaut. Auf diese Weise werden ele-
mentare, für alle Profilelemente grundle-
gende Inhalte und methodische Anregungen 
deutlich. Die Übereinstimmungen erge-
ben sich aus dem Bezug auf die Strategie 
2020 und die verbandlich abgestimmten 
Profilelemente, die die Grundlage für alle 
Handreichungen sind.

Die vorliegende Handreichung soll Orien-
tierung für die Praxis sein und Unterstüt-
zung für die Fachkräfte und Leitungskräfte, 
wenn Eltern, Zuwendungsgeber*innen oder 
Kooperationspartner*innen fragen, was das 
Besondere an einer DRK-Kindertagesein-
richtung ist. 
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6 	 Rotkreuz- und Rot‑ 	 halbmond-Grundsätze 

Die Entstehung des  
Roten Kreuzes

Auf dem Schlachtfeld von Solferino entstand 
im Jahr 1859 die Idee des Roten Kreuzes. 
Das humanitäre Gewissen des 31-jährigen 
Schweizer Unternehmers Henry Dunant war 
durch die kriegerische Auseinandersetzung 
tief erschüttert. Als Antwort darauf entwi-
ckelte er eine Idee, um die Versorgung der 
Verwundeten sicherzustellen. 

„Gegen die Inhumanität des Krieges setzte er 
die Humanität eines universalen Hilfswerkes 
von Freiwilligen; gegen die Diskriminierung 
der verwundeten Gegner die unparteiliche 
Hilfe für jeden Notleidenden und gegen die 
Gefahr möglicher Verschlimmerung der Lage 
die Notwendigkeit des unabhängigen, neu-
tralen Schutzes.“ (Meynen, 1991, 1, S. 53)

Aus dieser Vision Henry Dunants entstand 
die weltweite humanitäre Bewegung des 
Roten Kreuzes und Roten Halbmonds. 
Bereits im Jahr 1863 wurde im Rahmen 
einer internationalen Konferenz in Genf 
das Rote Kreuz gegründet.

Die Internationale Rotkreuz- 
und Rothalbmond-Bewegung

Die Internationale Rotkreuz- und Rothalb-
mond-Bewegung hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, menschliches Leid überall und 
jederzeit zu verhüten und zu lindern, Leben 
und Gesundheit zu schützen und der Men-
schenwürde Achtung zu verschaffen, insbe-
sondere in Zeiten bewaffneter Konflikte und 
sonstiger Notlagen. Eine der Hauptaufgaben 
der Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung 
ist die Verbreitung des humanitären Völ-
kerrechts und der Grundsätze und Ideale 
der Bewegung.

Die Internationale Rotkreuz- und Rothalb-
mond-Bewegung besteht aus drei Kom-
ponenten: dem Internationalen Komitee 
vom Roten Kreuz (IKRK), den Nationalen 
Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften 
sowie der Internationalen Föderation der 
Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften.

Internationales Komitee  
vom Roten Kreuz

„Gründungsorgan der Bewegung ist das 
Internationale Komitee vom Roten Kreuz 
(IKRK) mit Sitz in Genf. Das IKRK ist eine 
private, neutrale und unabhängige Schweizer 
Organisation mit dem humanitären Auftrag, 
sich weltweit für den Schutz der Opfer von 
bewaffneten Konflikten einzusetzen.

Es leitet und koordiniert internationale 
Hilfsaktionen in bewaffneten Konflikten, 
besucht Gefangene und organisiert einen 
Zentralen Suchdienst. Bei bewaffneten 
Auseinandersetzungen ruft das IKRK die 
Konfliktparteien zur Einhaltung des gel-
tenden Rechts auf, um den Schutz der nicht 
am Konflikt Beteiligten und die Beachtung 
der Beschränkungen bei Waffeneinsätzen 
und Kriegsführungsmethoden zu gewähr-
leisten. Darüber hinaus spielt das IKRK eine 
wesentliche Rolle bei der Weiterentwicklung 
des humanitären Völkerrechts.“ (Deutsches 
Rotes Kreuz e. V., 2015 (1))

Internationale Föderation der 
Rotkreuz- und Rothalbmond
Gesellschaften

„Die Internationale Föderation der Rotkreuz- 
und Rothalbmond-Gesellschaften (Inter-
nationale Föderation) hat ebenfalls ihren 
Sitz in Genf und ist der Dachverband der 
Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften.

Sie unterstützt die Entwicklung Nationaler 
Gesellschaften sowie den Ausbau ihrer 
Dienste zugunsten der am meisten Schutz- 
und Hilfebedürftigen. Sie koordiniert die 
internationale Hilfe der nationalen Rotkreuz- 
und Rothalbmond-Gesellschaften im Fall 
von Natur- und technischen Katastrophen 
und fördert nationale Katastrophenschutz-
programme.“ (Deutsches Rotes Kreuz e. V., 
2015 (1))

Nationale Rotkreuz- und 
Rothalbmond-Gesellschaften

Im Jahr 2016 verwirklichten 190 nationale 
Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften 
weltweit durch ihre Arbeit die Grundsätze 
der Internationalen Rotkreuz- und Rothalb-
mond-Bewegung.

„Nationale Gesellschaften sind in ihrem Staat 
als freiwillige Hilfsgesellschaften („auxiliaries 
to the public authorities“) anerkannt. Als 
solche erfüllen sie ein breites Spektrum 
an humanitären Aufgaben im Katastro-
phenschutz sowie im Gesundheits- und 
Sozialwesen. Im Bedarfsfall arbeiten die 
Nationalen Gesellschaften beim Zivilschutz 
mit und unterstützen den Sanitätsdienst 
der Streitkräfte ihres Landes.

International leisten die Nationalen Gesell-
schaften in bewaffneten Konflikten und 
Katastrophensituationen humanitäre Hilfe. 
Außerdem fördern sie durch ein weltweites 
Suchdienst-Netzwerk die Familienzusam-
menführung.“ (Deutsches Rotes Kreuz e. V., 
2015 (1))

Das Deutsche Rote Kreuz

Das Deutsche Rote Kreuz e. V. ist eine 
zivilrechtliche Organisation, ebenso seine 
Mitgliedsverbände mit Ausnahme des Baye-
rischen Roten Kreuzes, welches als Körper-
schaft des öffentlichen Rechts organisiert 
ist. Der Verband ist föderal aufgebaut. Er 
besteht aus dem Bundesverband (DRK-
Generalsekretariat) und seinen Mitglieds-
verbänden (19 Landesverbände und der 
Verband der Schwesternschaften) sowie 
deren Mitgliedsverbänden (fast 500 Kreis-
verbände und 33 Schwesternschaften und 
mehr als 4.500 Ortsvereine). 

Der Verband der Schwesternschaften vom 
DRK e. V. vertritt als Dachorganisation 
bundesweit 33 DRK-Schwesternschaften. 
Er wurde 1892 gegründet und verfolgt das 
Ziel, die professionelle Pflege weiterzuent-
wickeln und für eine qualitativ hochwertige, 
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menschliche Gesundheitsversorgung ein-
zutreten.

Das Deutsche Jugendrotkreuz (JRK) ist 
der eigenständige Jugendverband des 
Deutschen Roten Kreuzes

Die historische Entwicklung des  
Deutschen Roten Kreuzes
Historisch betrachtet ist das Deutsche 
Rote Kreuz die älteste Nationale Rotkreuz-
Gesellschaft. „Die Entwicklung des Roten 
Kreuzes in Deutschland ist eng mit der 
Geschichte der deutschen Nation verbunden. 
Das Rote Kreuz wurde 1863 anlässlich einer 
internationalen Konferenz in Genf gegrün-
det. Bereits im gleichen Jahr wurde diese 
Idee auch in Württemberg aufgenommen. 
Damals gab es noch kein vereintes Deut-
sches Reich, sondern viele kleine Staaten. 
In den Jahren 1864 bis 1866 gründeten 
sich weitere Landesorganisationen zur 
‚Pflege im Felde verwundeter und erkrankter 
Soldatenʻ“. (Deutsches Rotes Kreuz e. V., 
2. Auflage 2012 (4), S. 11)

Die historische Entwicklung der  
Wohlfahrtsarbeit, insbesondere der 
Kinder- und Jugendhilfe im Deutschen 
Roten Kreuz

„Parallel zu diesen Landesvereinen, die 
meist ausschließlich aus Männern bestan-
den, bildeten sich, angeregt durch Königin 
Augusta von Preußen, Frauenvereine, deren 
Aufgaben neben der Unterstützung des 
Sanitätsdienstes vor allem in Sozialarbeit 
und Jugenderziehung sowie Krankenpflege 
bestanden. Die Frauenvereine waren von 
Anfang an primär auf Friedensaufgaben 
ausgerichtet und wendeten sich der freien 
Wohlfahrtspflege zu. Die besondere Sorge 
galt dabei den Kindern und ihren Familien. 
Bereits nach der Gründung der Frauen-
vereine wurden Schularbeitenbeaufsich-
tigungen, Kinderküchen und Schulspei-
sungen initiiert, aber auch eine Vielzahl 
von Kinderhorten, in denen die Kinder den 
ganzen Tag betreut wurden. Kinderheime, 
Waisenhäuser und Erholungsheime wurden 
in Trägerschaft genommen. Im Handbuch 

des Vaterländischen Frauenvereins von 
1916 werden ‚Kinderbewahranstaltenʻ in 
Flensburg (1874), Soltau (1878), Delmen-
horst (1879), Wunstorf (1887), in Helmstedt 
(1887) und in Königslutter (1888) erwähnt. 
In Mütterschulen gaben die Mitglieder der 
Frauenvereine Anregungen für die Kinder-
erziehung und die Organisation des Haus-
haltes. In dieser Weise engagierten sich die 
Frauen für die Wohlfahrt der Bevölkerung.

Durch den Ersten Weltkrieg und die damit 
verbundene politische Veränderung erfolgte 
eine Zäsur in der bis dahin aufgebauten 
Arbeit. 1921 schlossen sich die Frauenver-
eine mit den Sanitätsvereinen zum Deut-
schen Roten Kreuz e. V. zusammen und 
bildeten den Verband, der Sanitätsdienste 
und Wohlfahrtsaufgaben gleichwertig wahr-
nahm. 1925 wurde das Deutsche Rote Kreuz 
anerkannter Verband der Wohlfahrtspflege. 
In der Satzung von 1929 ist die Fürsorge 
für Mutter und Kind und für die Jugend 
wiederum fest verankert. Zu Kleinkinder-
einrichtungen heißt es dort: ‚Sie dienen 
der Aufnahme von Kleinkindern, deren 
gute Versorgung während des Tages oder 
während bestimmter Stunden am Tage in 
der Familie nicht möglich ist. Ihre Aufgabe 
ist es, die Kinder nicht nur zu bewahren, 
sondern ihre körperliche, geistige und see-
lische Entwicklung zu fördern.ʻ

1934 unterhielt das Deutsche Rote Kreuz 
32 Kinderkrippen, 134 Tagesstätten, 377 
Kindertageseinrichtungen und 43 Horte.

Die Zeit von 1934 bis 1945 brachte tiefe 
Einschnitte in die Wohlfahrtsarbeit unseres 
Verbandes. Während dieser Zeit gingen die 
Wohlfahrtseinrichtungen und das Jugend-
rotkreuz in nationalsozialistischen Orga-
nisationen auf. Das Deutsche Rote Kreuz 
erschien nicht mehr als Wohlfahrtsverband, 
wohl aber wurde seine Zuständigkeit im 
Katastrophenschutz, im Rettungsdienst 
und in seinen Einsätzen auf den Kriegs-
schauplätzen verstärkt.

(…) An die außerordentlichen Leistungen, 
die vor dem Zweiten Weltkrieg in der Wohl-
fahrtsarbeit erbracht wurden, knüpfte das 
Deutsche Rote Kreuz in den fünfziger Jahren 
zunächst nicht wieder an. Die Entwicklung 
der Wohlfahrtspflege im Verband, somit 
auch der Kinder- und Jugendhilfe, verlief 
nur langsam. In seiner Satzung von 1970 
bekennt sich der Verband aber eindeutig 
zu seinen Aufgaben als Wohlfahrtsver-
band. Der Bereich der Jugendhilfe wurde 
ausdrücklich als Verbandsaufgabe in die 
Satzung aufgenommen. Ab 1970 wurde 
die Wohlfahrtspflege von den Organisati-
onen des Deutschen Roten Kreuzes ver-
stärkt aufgebaut. 1993 wurde die Satzung 
überarbeitet und darin die Aufgaben des 
Wohlfahrtsverbandes erneut bestätigt und 
festgeschrieben.“ (Deutsches Rotes Kreuz 
e. V., 2. Auflage 2012, (4) S. 11 ff.)

Die Aufgaben des Deutschen  
Roten Kreuzes
Als Wohlfahrtsverband und Hilfsorganisation 
nimmt das DRK umfangreiche nationale 
Aufgaben wahr. Hierzu zählen unter anderem:

■■ Rettungsdienst und Erste Hilfe

■■ Gesundheitsdienste inkl. 
Blutspendedienst

■■ Altenhilfe inkl. Pflege und 
Besuchsdienst

■■ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 
Suchdienst

■■ Jugendrotkreuz

Das DRK ist auch weltweit operativ im 
Bereich der humanitären Hilfe tätig – sowohl 
in akuten Notsituationen (Katastrophenhilfe) 
als auch in der langfristigen Entwicklungs-
zusammenarbeit. Derzeit arbeitet das DRK 
in ca. 55 Ländern in Afrika, Asien, Nahost 
und Lateinamerika. Schwerpunkte der 
Hilfsprojekte im Ausland sind:

■■ Katastrophenhilfe und -vorsorge

■■ Trinkwasserversorgung

■■ Basisgesundheit

■■ Kampf gegen Epidemien inkl. HIV/
Aids

■■ Armutsbekämpfung

■■ Rehabilitation und Wiederaufbau

Die Entstehung der sieben 
Grundsätze der Rotkreuz-  
und Rothalbmond-Bewegung

Die Entwicklung der Grundsätze der Rot-
kreuz- und Rothalbmond-Bewegung bis 
zum noch heute gültigen Stand von 1986 
verläuft über mehrere Phasen.

Im Jahr 1919 erarbeitete das IKRK seine 
ersten Statuten. Sie beinhalteten die funda-
mentalen und einheitlichen Grundsätze der 
Institution, wurden aber in diesem ersten 
Schritt nicht näher inhaltlich definiert. 

Das Jahr 1921 ist für die Entwicklung der 
Grundsätze sehr bedeutsam. Das IKRK 
nahm bei der Überarbeitung seiner Sta-
tuten eine Art Zusammenfassung der fun-
damentalen Grundsätze vor und fügte die 
folgenden Grundsätze ein: „Unparteilichkeit, 
politische, konfessionelle und wirtschaftliche 
Unabhängigkeit, Universalität des Roten 
Kreuzes und Gleichheit der nationalen 
Gesellschaften.“ (Pictet, 1956, S. 14)

Ebenfalls im Jahr 1921 nahm die X. Inter-
nationale Rotkreuzkonferenz in Genf eine 
Resolution an, die die Anerkennung des 
Komitees als Hüter und Verbreiter der 
moralischen und rechtlichen Richtlinien der 
Institution durch die Konferenz anerkennt. 
Außerdem wird durch diese Resolution das 
Komitee mit der weltweiten Verbreitung und 
Anerkennung der Grundsätze beauftragt. 
(Vgl. Haug, 3. Auflage 1995, S. 464)

Im Jahr 1946 wurden die o. g. vier Grund-
sätze erheblich erweitert. Der Gouverneur-
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rat der Liga der Rotkreuz-Gesellschaften 
(heute: Internationale Föderation der Rot-
kreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften) 
fügte in Oxford 13 weitere Grundsätze und 
6 Anwendungsregeln für die Liga hinzu. 
Die Deklaration von Oxford enthält neue 
Prinzipien (z. B. Zusammenarbeit mit Behör-
den, Freiwilligenarbeit und demokratische 
Organisation), aber vor allem ein innerver-
bandliches Aktionsprogramm. Die Deklara-
tion von Oxford bleibt ohne wesentlichen 
Einfluss bei der weiteren Entwicklung der 
Grundsätze.

Im Jahr 1955 erschien eine erste umfas-
sende Analyse der Grundsätze. Der Autor 
Jean Pictet war zu diesem Zeitpunkt Direk-
tor für allgemeine Angelegenheiten beim 
IKRK. In seinem Werk findet sich auch 
der Entwurf eines Systems für die Unter-
scheidung der Grundsätze, die er zwei 
großen Kategorien zuordnete: den funda-
mentalen oder wesentlichen Grundsätzen 
und den organischen und institutionellen 
Grundsätzen. Zu diesem Zeitpunkt gab es 
sieben fundamentale Grundsätze und zehn 
organische Grundsätze. 

■■ Fundamentale oder wesentliche 
Grundsätze: Humanität, Gleich-
heit, Proportionalität, Unparteilich-
keit, Neutralität, Unabhängigkeit, 
Universalität

■■ Organische oder institutionelle 
Grundsätze: Selbstlosigkeit, Unent-
geltlichkeit, Freiwilligkeit, zusätzlicher 
Beistand, Selbständigkeit, Allge-
meinzugänglichkeit, Gleichheit der 
nationalen Gesellschaften, Einheit, 
Solidarität, Vorsorge

„Die fundamentalen Grundsätze inspirieren, 
wie wir sehen werden, das Rote Kreuz und 
bestimmen seine Handlungen. Die orga-
nischen, weniger bedeutsamen, beziehen 
sich auf die Form der Institution und ihre 
Tätigkeit.“ (Pictet, 1956, S. 11) 

In den folgenden Jahren wurde eine Kom-
mission gebildet, die einen vereinfachten 
Entwurf der Grundsätze erarbeitete und 
diesen der Ständigen Kommission des 
Internationalen Roten Kreuzes vorlegte. 

Im Jahr 1960 einigte sich die Ständige 
Kommission auf eine Neufassung der 
Grundsätze. 

Im Jahr 1965 wurden dann die auf den 
unverzichtbaren Kern reduzierten sieben 
Grundsätze von der XX. Internationalen 
Rotkreuzkonferenz in Wien proklamiert. 
Die Grundsätze Menschlichkeit, Unpartei-
lichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Frei-
willigkeit, Einheit und Universalität bilden 
nur gemeinsam ein Ganzes und genießen 
allgemeine Anerkennung. Sie sind für alle 
Komponenten der Bewegung maßgebend 
und richtungsweisend. 

Im Jahr 1986 wurden die seit 1984 über-
arbeiteten Statuten von der XXV. Interna-
tionalen Rotkreuzkonferenz angenommen. 
Dabei wurde der Name „Internationales 
Rotes Kreuz“ ersetzt durch den Namen 

„Internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-
Bewegung“. Eine Änderung war aufgrund 
des zahlenmäßigen Anstiegs der Rothalb-
mond-Gesellschaften notwendig geworden. 

Weitere wesentliche Änderungen waren 
u. a. die Aufnahme eines Artikels, der die 
Stellung, Funktionen und Aufgaben der 
Nationalen Gesellschaften beschreibt, 
sowie eines Artikels, der die Zusam-
menarbeit zwischen den Gliedern der 
Bewegung unter sich und mit anderen 
humanitären Organisationen bestimmt. 
Darüber hinaus wurde auch die Struktur der 
Statuten verbessert. (Vgl. Haug, 3. Auflage 
1995, S. 447 ff.)

Die sieben Grundsätze der 
Rotkreuz- und Rothalbmond
Bewegung

Zum Verständnis der Grundsätze ist es 
wichtig, ihre unterschiedlichen Funktionen zu 
kennen. Menschlichkeit und Unparteilichkeit 
beschreiben die Ziele der Rotkreuz- und 
Rothalbmond-Bewegung. Neutralität und 
Unabhängigkeit sind die Mittel, um diese 
Ziele zu erreichen und die Umsetzung zu 
ermöglichen. Freiwilligkeit, Einheit und Uni-
versalität beziehen sich auf die Durchführung 
und beschreiben das Organisationsprinzip.

Zum Weiterlesen

Dunant, Henry: Eine Erinnerung an 
Solferino, Schweizerisches Rotes Kreuz, 
2. Auflage, Bern 2002.

Hasler, Eveline: Der Zeitreisende –  
Die Visionen des Henry Dunant, 2003.

Die Rotkreuz-Grundsätze und ihre Funktionen
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Menschlichkeit
Die Internationale Rotkreuz- und 
Rothalbmond-Bewegung, entstanden 
aus dem Willen, den Verwundeten der 
Schlachtfelder unterschiedslos Hilfe zu 
leisten, bemüht sich in ihrer internationa-
len und nationalen Tätigkeit, menschli-
ches Leiden überall und jederzeit zu 
verhüten und zu lindern. Sie ist bestrebt, 
Leben und Gesundheit zu schützen und 
der Würde des Menschen Achtung zu 
verschaffen. Sie fördert gegenseitiges 
Verständnis, Freundschaft, Zusammen-
arbeit und einen dauerhaften Frieden 
unter allen Völkern.

„Der Grundsatz der Menschlichkeit ist für 
die Arbeit der Internationalen Rotkreuz- 
und Rothabmond-Bewegung von grund-
legender und zentraler Bedeutung. Er wird 
als substanzieller Grundsatz bezeichnet. 
Der Grundsatz erinnert nicht nur an den 
historischen Ursprung der Bewegung, son-
dern definiert ihre axiomatischen Ziele. Alle 
übrigen Grundsätze lassen sich auf diesen 
Grundsatz zurückführen und dienen alleine 
seiner Umsetzung. Der Grundsatz der Neu-
tralität beispielsweise sichert Zugang zu 
allen hilfsbedürftigen Menschen, um deren 
Unterstützung die Bewegung im Einklang 
mit dem Grundsatz der Menschlichkeit 
bemüht ist.“ (Deutsches Rotes Kreuz e. V., 
2015 (4), S. 5)

„Der Grundsatz der Menschlichkeit stellt den 
Menschen in den Mittelpunkt der Arbeit der 
Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-
Bewegung. Zum einen erkennt er an, dass 
es jedem Menschen allein aufgrund seines 
Menschseins durch Mitgefühl zu helfen gilt. 
Zum anderen definiert er, wie die Internati-
onale Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewe-
gung ihre Verantwortung gegenüber ihren 
Mitmenschen versteht und welche Ziele 
sie sich diesbezüglich setzt.“ (Deutsches 
Rotes Kreuz e. V. 2015 (4) S. 6)

Der Grundsatz der Menschlichkeit beinhal-
tet nicht nur die Linderung menschlichen 
Leidens, sondern auch dessen Verhütung. 
Dieser bedeutsame Aspekt der Prävention 
eröffnet dem Verband umfassende Tätigkeits-
felder nicht zuletzt in der Wohlfahrtsarbeit. 
Die Übernahme von unterschiedlichsten 
Aufgaben in allen Angeboten der DRK-
Wohlfahrt dient dem Schutz von Leben und 
Gesundheit. Dies gilt z. B. für die Arbeit mit 
alten Menschen genauso wie für die Arbeit 
mit Kindern, was in Kapitel 7 dieser Hand-
reichung noch ausführlich dargestellt wird. 
Die Achtung vor der Würde des Menschen 
ist dabei unabdingbar für die Haltung der 
Mitarbeiter*innen in den Angeboten, gleich-
zeitig aber auch Ziel ihrer professionellen 
Tätigkeit. 

Die Förderung internationaler Zusammen-
arbeit und eines dauerhaften Friedens als 
dritter und letzter Aspekt des Grundsatzes 
Menschlichkeit dient ebenfalls dem Ziel, 
Leiden zu verhüten. Für die Entfaltung von 
Menschlichkeit ist der Friede eine Grund-
bedingung, „für ein Leben, in dem die Würde 
der menschlichen Person geachtet wird.“ 
(Haug, 3. Auflage 1995, S. 476) Die Förde-
rung des Friedens hat ebenfalls eine große 
Bedeutung für die Wohlfahrtsarbeit des 
Verbandes (vgl. Kapitel 7.1).

Unparteilichkeit
Die Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewe-
gung unterscheidet nicht nach Nationali-
tät, ‚Rasse‘, Religion, sozialer Stellung 
oder politischer Überzeugung. Sie ist 
einzig bemüht, den Menschen nach dem 
Maß ihrer Not zu helfen und dabei den 
dringendsten Fällen den Vorrang zu 
geben.

„Unter dem substanziellen Grundsatz der 
Unparteilichkeit sind drei Aspekte zusam-
mengefasst, die Pictet zunächst als drei 
eigenständige Grundsätze darstellt: Nicht-
diskriminierung, Verhältnismäßigkeit und 
Unparteilichkeit (im engeren Sinne).“ (Deut-
sches Rotes Kreuz e. V., 2015 (4), S. 10)

Die Anerkennung der Gleichheit der Men-
schen beruht auf demselben Menschenbild, 
das auch dem Grundsatz der Menschlich-
keit zugrunde liegt, der in der allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte von 1948 
durch die Generalversammlung der Vereinten 
Nationen postuliert wird: „Alle Menschen 
sind frei und gleich an Würde und Rechten 
geboren.“ (Vereinte Nationen, 1948, S. 2)

Das Gleichbehandlungsgebot beinhaltet 
gleichzeitig auch das Gebot der Nichtdis-
kriminierung: „Jeder hat Anspruch auf alle 
in dieser Erklärung verkündeten Rechte und 
Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied, 
etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, 
Sprache, Religion, politischer oder sonstiger 
Anschauung, nationaler oder sozialer Her-
kunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem 
Stand.“ (Vereinte Nationen, 1948, S. 2) 

In jeder Einrichtung oder mit jeder Maßnahme 
der DRK-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
bietet das DRK allen ein Angebot, das den 
jeweiligen Bedarfen entspricht und ihnen 
umfassende Teilhabe ermöglicht. Hand-
lungsempfehlungen zu einer solchen inklusiv 
ausgerichteten Arbeit finden Sie einerseits 
im Kapitel 7 dieser Handreichung, vor allem 
aber in der Handreichung „Inklusion in 
DRK- Kindertageseinrichtungen“. (Vgl. DRK 
e. V. 2015 (2)) 

„Schutz, Hilfe und Betreuung sollen somit 
nicht schematisch gleich, sondern sie sollen 
verhältnismäßig und den wahren Bedürf-
nissen angemessen sein. In dieser Ange-
messenheit kommt nicht nur einfühlende 
Menschlichkeit zur Geltung, sondern auch ein 
Element der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit 
verlangt, dass nur das Gleiche gleich, das 
Ungleiche aber ungleich behandelt wird.“ 
(Haug, 3. Auflage 1995, S. 480)

Gleichbehandlung und Nichtdiskriminie-
rung sowie die Verhältnismäßigkeit der 
Hilfeleistung benötigen eine Haltung der 
Unparteilichkeit. 

„Unparteilichkeit im engeren Sinne besteht 
in der Anwendung von festgelegten und 
als gültig anerkannten Regeln (d. h. der 
Vorgabe ‚Hilfe nach dem Maß der Notʻ), 
ohne davon aus Gründen des Interesses 
oder der Sympathie zugunsten oder zum 
Schaden der Betroffenen abzuweichen. Da 
keine subjektiven Entscheidungen getroffen 
werden, schafft Unparteilichkeit im engeren 
Sinne Vertrauen.“ (Deutsches Rotes Kreuz 
e. V., 2015 (4), S. 12)
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Sich eine solche Haltung anzueignen und zu 
bewahren, stellt eine große Herausforderung 
für alle Mitarbeiter*innen im Deutschen Roten 
Kreuz dar und bedarf der gegenseitigen 
Unterstützung im Team, aber auch der 
Unterstützung und Förderung durch die 
verantwortlichen Träger.

Neutralität
Um sich das Vertrauen aller zu bewah-
ren, enthält sich die Rotkreuz- und 
Rothalbmond-Bewegung der Teilnahme 
an Feindseligkeiten wie auch, zu jeder 
Zeit, an politischen, rassischen, religiö-
sen oder ideologischen Auseinander
setzungen.

„Das Wort neutral kommt vom lateinischen 
neuter, was besagt: weder das eine noch 
das andere. Die Neutralität ist ein wesentlich 
negativer Begriff: Er umschreibt vor allem 
die Haltung von jemandem, der einem 
Konflikt fernbleibt, der sich nicht offen für 
die eine oder andere Partei ausspricht.“ 
(Pictet, 1956, S. 65)

Der Grundsatz der Neutralität beschreibt 
die Verpflichtung für die Internationale 
Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung, 
sich der Teilnahme an Feindseligkeiten zu 
enthalten. Außerdem besteht das Gebot, 
sich zu jeder Zeit der Teilnahme an Aus-
einandersetzungen politischer, rassischer, 
religiöser oder ideologischer Art zu enthalten.

Pictet leitet daraus ab, dass der Neutra-
litätsbegriff grundsätzlich zwei Elemente 
voraussetzt: „eine Einstellung der Enthaltung 
und das Vorhandensein von Personen und 
Personengruppen, die einander gegen
überstehen.“ (Pictet, 1956, S. 67)

Daraus wird bereits deutlich, dass Neutra-
lität nicht gleichzusetzen ist mit Untätigkeit. 
Immer dann, wenn keine Auseinanderset-
zung vorliegt, sondern es im Rahmen der 
humanitären Arbeit darum geht, sich z. B. 
für die Respektierung und Verwirklichung 
von Menschlichkeit u. a. für die Hilfsbe-
dürftigen und Notleidenden einzusetzen, 
ist die Neutralität im Sinne der Enthaltung 
aufzugeben. Im Rahmen einer solchen 
anwaltschaftlichen Positionierung für Betrof-
fene kann es dann sozialpolitische und 
fachpolitische Stellungnahmen abgeben, 
ohne Partei im Meinungsstreit zu werden.

„Es ist nicht immer leicht, im Einzelfall zu 
bestimmen, wo Enthaltung geboten und wo 
Teilnahme erlaubt, ja vielleicht sogar Pflicht 
ist. Die Schwierigkeit rührt daher, dass die 
Bewegung des Roten Kreuzes und des 
Roten Halbmonds vom Humanitätsgedanken 
geleitet wird und eine humanitäre Mission zu 
erfüllen hat. Die Treue zur Humanitätsidee 
und die konkrete Erfüllung der humanitären 
Mission können Stellungnahmen zu huma-
nitären Fragen erfordern, auch wenn diese 
kontrovers sind und auch politische oder 
ideologische Aspekte aufweisen.“ (Haug, 
3. Auflage 1995, S. 486)

Die Auflösung dieses Zwiespaltes verfolgt 
z. B. die DRK-Kinder-, Jugend- und Fami-
lienhilfe, indem sie mit Blick auf den Grund-
satz der Neutralität keine Stellung in par-
teipolitischen Diskussionen bezieht, aber 
fachpolitische Positionen im Rahmen der 
Anwaltschaft für Kinder, Jugendliche, junge 
Erwachsene und Familien einnimmt. (vgl. 
DRK e. V. 2010, S. 12)

Unabhängigkeit
Die Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewe-
gung ist unabhängig. Wenn auch die 
Nationalen Gesellschaften den Behör-
den bei ihrer humanitären Tätigkeit als 
Hilfsgesellschaften zur Seite stehen und 
den jeweiligen Landesgesetzen unter-
worfen sind, müssen sie dennoch eine 
Eigenständigkeit bewahren, die ihnen 
gestattet, jederzeit nach den Grundsät-
zen der Rotkreuz- und Rothalbmond-
Bewegung zu handeln.

„Der Grundsatz der Unabhängigkeit stellt 
sicher, dass die Internationale Rotkreuz- 
und Rothalbmond-Bewegung ihren Auf-
trag jederzeit nach den Grundsätzen der 
Bewegung erfüllen kann und zählt zu den 
abgeleiteten Grundsätzen. Zum einen sieht 
der Grundsatz eine allgemeine Unabhängig-
keit der Bewegung und ihrer Komponenten 

vor. Zum anderen beschreibt er den Status 
Nationaler Rotkreuz- und Rothalbmond-
Gesellschaften als ‚freiwillige Hilfsgesell-
schaften der Behörden im humanitären 
Bereichʻ, d. h. ihre Auxiliarität.“ (Deutsches 
Rotes Kreuz e. V., 2015 (4) S. 15)

Für die Nationalen Rotkreuz- und Rothalb-
mond-Gesellschaften ist die Wahrung der 
Unabhängigkeit ihres Handelns trotz ihrer 
auxiliaren und unterstützenden Zusammen-
arbeit mit dem Staat und den Behörden 
für die Wahrnehmung ihrer humanitären 
Tätigkeit notwendig. 

„Der Grundsatz der Unabhängigkeit erfor-
dert zunächst, dass die Bewegung und 
ihre Komponenten jeglicher Beeinflus-
sung, ob politischer, ideologischer oder 
ökonomischer Art, widerstehen müssen. 
Dies gilt gleichermaßen gegenüber staat-
lichen Stellen, öffentlichen und privaten 
Zuwendungsgebern, Medien, Fachkreisen 
sowie der allgemeinen Öffentlichkeit. Die 
Entscheidung der Bewegung hinsichtlich 
der Form und des Ausmaßes ihrer Arbeit 
darf nicht durch Externe bestimmt wer-
den, sondern allein durch das Mandat der 
jeweiligen Komponente, Grundsätze und 
Kapazitäten der Bewegung. Wenngleich die 
Bewegung beispielsweise auf finanzielle 
Förderung angewiesen ist, darf sie sich 
in keine wirtschaftlichen Abhängigkeiten 
begeben.“ (Deutsches Rotes Kreuz e. V., 
2015 (4), S. 15 ff.)

Einerseits wird den Nationalen Gesellschaf-
ten durch die Grundsätze und Statuten die 
Aufgabe zugewiesen, mit den Behörden 
bei der Wahrnehmung ihrer humanitären 
Aufgaben zusammenzuarbeiten, anderer-
seits sollen die Nationalen Gesellschaften 
eigenständig und autonom sein. Beides 
muss nicht in einem Widerspruch zueinan-
der stehen, allerdings müssen die Grenzen 
der Unabhängigkeit immer wieder bewusst 
wahrgenommen und reflektiert werden.
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„Aufgrund der Anerkennung als „freiwillige 
Hilfsgesellschaft der Behörden im humani-
tären Bereich“ ist es Aufgabe einer Natio-
nalen Gesellschaft, die staatlichen Behörden 
bei der Durchführung ihrer humanitären 
Aufgabe zu unterstützen (Art. 3 (1) Sta-
tuten der Bewegung). Welche ‚humanitären 
Aufgabenʻ diesbezüglich in Frage kommen, 
wird zum einen durch das in den Statuten 
der Bewegung definierte Mandat Nationaler 
Gesellschaften bestimmt. Zum anderen 
sehen nationale Rechtsgrundlagen wie z. B. 
das DRK-Gesetz (2008) vor, in welchen 
Bereichen eine Nationale Gesellschaft als 
Auxiliar ihres Staates handelt.“ (Deutsches 
Rotes Kreuz e. V., 2015 (4), S. 16)

Folgende Aufgaben übernimmt das DRK 
gemäß §2 DRK-Gesetz als Auxiliar der 
Behörden:

■■ Unterstützung des Sanitärdienstes 
der Streitkräfte

■■ Verbreitungsarbeit

■■ Wahrnehmung der Aufgaben eines 
Amtlichen Auskunftsbüros

■■ Vermittlung von Schriftwechseln im 
Rahmen des Suchdienstes

■■ weitere durch Bundes- oder Landes-
gesetz zugewiesene Aufgaben, ins-
besondere im Bereich des Zivil- und 
Katastrophenschutzes 
 
(Vgl. Deutsches Rotes Kreuz e.V., 
2015 (4), S. 17)

Das Verhältnis einer Nationalen Gesellschaft 
zu den staatlichen Behörden wird geprägt 
von gegenseitiger Verantwortung und Unter-
stützung, wobei die Bindung der Nationalen 
Gesellschaft an die Grundsätze respektiert 
wird. (Vgl. DRK 2015 (4), S. 18)

Freiwilligkeit
Die Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewe-
gung verkörpert freiwillige und uneigen-
nützige Hilfe ohne jedes Gewinnstreben.

Der Grundsatz der Freiwilligkeit besteht aus 
zwei Elementen, nämlich der Freiwilligkeit 
der Zugehörigkeit zur Bewegung und der 
Mitwirkung in ihr sowie der Uneigennützigkeit 
der erbrachten Hilfe und geleisteten Arbeit.

Die Freiwilligkeit der Zugehörigkeit zur Bewe-
gung betont die freie Entscheidung der 
Menschen und das Fehlen von Zwang, sich 
an den humanitären Aufgaben zu beteiligen. 
Da die Nationalen Gesellschaften auf dieser 
freiwilligen Initiative der Menschen basieren, 
stärkt dieses auch ihre Unabhängigkeit 
vom Staat. 

Die freie Entscheidung in den Nationalen 
Gesellschaften tätig zu sein, bezieht sich 
nicht nur auf die ehrenamtlich Tätigen, son-
dern auch auf die hauptberuflich Tätigen. 
So hat bereits Pictet festgestellt, dass das 
Wort freiwillig nicht zwangsläufig meint, 
dass ohne Bezahlung in der Nationalen 
Gesellschaft mitgearbeitet wird, sondern 
nur, dass die Mitarbeit aus freien Stücken, 
also ohne Zwang entschieden wird. 

„Hauptsache ist, dass die Mitarbeit beim 
Roten Kreuz freiwillig bleibt. Ob das Per-
sonal unentgeltlich arbeitet oder bezahlt 
wird, ist im Grunde nebensächlich. Die 
nationalen Gesellschaften werden, je nach 
den zu erfüllenden Aufgaben, zugleich 
ständige, bezahlte Kräfte sowie gelegent-
liche, unentgeltliche Mitarbeiter besitzen.“ 
(Pictet, 1956, S. 122)

Unter Uneigennützigkeit der erbrachten 
Hilfe und geleisteten Arbeit der ehrenamtlich 
und hauptberuflich Tätigen als zweitem 
Element des Grundsatzes Freiwilligkeit wird 
verstanden „dass sie bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben nicht sachfremde Interessen 
verfolgen und den eigenen Nutzen und 
Vorteil suchen, sondern ausschließlich den 
Zielen der Bewegung dienen. Die Ziele der 
Bewegung sind Schutz und Hilfe für lei-
dende und gefährdete Menschen; auf diese 
Ziele hin sind alle Mittel und Kräfte auszu-
richten.“ (Haug, 3. Auflage 1995, S. 503) 

Einheit
In jedem Land kann es nur eine einzige 
Nationale Rotkreuz- oder Rothalbmond-
Gesellschaft geben. Sie muss allen 
offenstehen und ihre humanitäre 
Tätigkeit im ganzen Gebiet ausüben.

Der Grundsatz der Einheit besteht aus drei 
Elementen, nämlich der Einzigkeit, der Nicht-
diskriminierung und der landesweiten Aktion. 
(Vgl. DRK e. V., 2015 (4), S. 22)

„Gemäß Artikel 4, Ziffer 2 der Anerken-
nungsbedingungen muss eine Nationale 
Gesellschaft in diesem Staat die einzige 
Nationale Gesellschaft des Roten Kreuzes 
oder Roten Halbmonds sein und von einem 
Zentralorgan geleitet werden, das sie allein 
gegenüber den andern Organisationen der 
Bewegung vertritt.“ (Deutsches Rotes Kreuz 
e. V., 2015 (4), S. 22)

Die Einheit einer Nationalen Gesellschaft ist 
notwendig im Inneren, damit nach einheit-
lichen Grundsätzen und Richtlinien gearbeitet 
wird, und im Äußeren für eine einheitliche 
Wahrnehmung der Außenbeziehungen. 

Ebenfalls in Artikel 4 (Bedingungen für die 
Anerkennung Nationaler Gesellschaften) 
unter Ziffer 8 der Statuten der Bewegung 
von 1986 ist festgelegt, dass die Natio-
nale Gesellschaft freiwillige Mitglieder und 
Mitarbeiter*innen ungeachtet der ‚Rasseʻ, 
des Geschlechts, der Klasse, der Religion 
oder politischen Überzeugung aufnehmen 
muss. Diese Vorgaben entsprechen einem 
Diskriminierungsverbot, das auch mit den 
Grundsätzen der Menschlichkeit und Unpar-
teilichkeit übereinstimmt. 



6 Rotkreuz- und  Rothalbmond-Grundsätze

30 31

Und auch die in den Statuten der Bewegung 
in Artikel 4, Ziffer 7 bestimmte Präsenz der 
Nationalen Gesellschaft im ganzen Staats-
gebiet ist Bedingung für die Anerkennung 
Nationaler Gesellschaften. „Eine Nationale 
Gesellschaft soll im Prinzip überall, in allen 
Landesteilen jene Aufgaben erfüllen, die 
ihr durch die Statuten der Bewegung und 
die eigenen Statuten übertragen sind.“ (Haug, 
3. Auflage 1995, S. 509) Dabei wird ihre 
Präsenz durch die Bildung von lokalen und 
regionalen Gliederungen sichergestellt.

Universalität
Die Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewe-
gung ist weltumfassend. In ihr haben alle 
Nationalen Gesellschaften gleiche 
Rechte und die Pflicht, einander zu 
helfen.

„Eine Nationale Gesellschaft soll im Prinzip 
überall, in allen Landesteilen jene Aufgaben 
erfüllen, die ihr durch die Statuten der Bewe-
gung und die eigenen Statuten übertragen 
sind.“ (Haug, 3. Auflage 1995, S. 509.)

Der Grundsatz der Universalität besteht 
aus drei Elementen, nämlich dem weltum-
fassenden Charakter der Bewegung und 
damit verbunden ihrem weltumfassenden 
Wirken, der Gleichheit und Gleichberechti-
gung der Nationalen Gesellschaften sowie 
der Pflicht zu Hilfeleistung und Solidarität 
für alle Nationalen Gesellschaften. 

Die Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung 
erstreckt sich mit ihrem weltumfassenden 
Charakter auf alle Menschen und alle Län-
der. Sie verfolgt das Ziel, das Leiden von 
Menschen überall und jederzeit zu verhüten 
und zu lindern. 

In den Grundsätzen von 1965 bzw. 1986 sind 
dieselben Rechte für alle Nationalen Gesell-
schaften festgeschrieben. Auch wenn die 
Nationalen Gesellschaften in den einzelnen 
Ländern über unterschiedliche Stärke (Anzahl 
der Mitglieder, Mitarbeiter*innen, Finanzkraft 
und Umfang und Art der Aktivitäten) ver-
fügen, so ist der Charakter der Nationalen 
Gesellschaften gleich, eindeutig festgelegt 
durch die Bindung an die Grundsätze.
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7 	 Handlungs- 
	 empfehlungen

Im folgenden Kapitel finden Sie Hand-
lungsempfehlungen, Praxisbeispiele, 
Literaturhinweise zum Weiterlesen und 
Informationen zu den einzelnen Rotkreuz- 
und Rothalbmond-Grundsätzen und ihrer 
Umsetzung in der pädagogischen Arbeit in 
DRK-Kindertageseinrichtungen. Sie dienen 
als Impulse und Anregungen für die prak-
tische Arbeit in den Kindertageseinrich-
tungen, zur fachlichen und persönlichen 
Reflexion und für die fachliche Diskussion 
und Weiterentwicklung im Team. 

Die Beiträge basieren auf dem aktuellen 
wissenschaftlichen Stand zu Fachthemen 
der Kindertagesbetreuung und auf positiven 
Beispielen konzeptioneller und gelebter 
Rotkreuz-Praxis. 

Die Handlungsempfehlungen werden aus 
Sicht von Kindern, Eltern und Fachkräften 
sowie unter dem Aspekt der Raumge-
staltung betrachtet. 

Die Rotkreuz- und Rothalbmond-Grundsätze 
sind bei der fachlichen und persönlichen 
Auseinandersetzung mit der pädagogischen 
Arbeit in den DRK-Kindertageseinrichtungen 
die zentrale Wertegrundlage. Sie bilden, 
wie in der Rahmenkonzeption für Kinder-

tageseinrichtungen im Deutschen Roten 
Kreuz bereits Mitte der neunziger Jahre 
dargestellt (vgl. DRK e. V., 2. Auflage 2010), 
die Grundlage für die Bildung, Erziehung 
und Betreuung aller Kinder in den DRK-
Kindertageseinrichtungen. Darüber hinaus 
sind sie auch Grundlage für die Zusammen-
arbeit mit den Familien der Kinder.

Die Rotkreuz- und Rothalbmond-Grundsätze 
wurden im Hinblick auf die pädagogische 
Arbeit in den DRK-Kindertageseinrichtungen 
im Verband diskutiert, interpretiert und 
konzeptionell in einer Arbeitshilfe verankert 
(vgl. DRK e. V., 2. Auflage 2012 (4)). Diese 
Grundlagen werden nun aufgegriffen, kon-
zeptionell erweitert und fortgeschrieben. 

Menschlichkeit, Seite 34 Unparteilichkeit, Seite 68

Neutralität, Seite 80 Unabhängigkeit, Seite 100

Freiwilligkeit, Seite 122 Einheit, Seite 136

Universalität, Seite 156



Was die Grundsätze der Internationalen  
Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung für  
unsere pädagogische Arbeit bedeuten.

Menschlichkeit
Wir setzen uns für die Menschen ein, die  

unsere Hilfe brauchen. Wir achten jedes Kind  
als eigenständige Persönlichkeit.

Kurz gefasst

Unser pädagogisches Handeln ist geleitet vom Grundsatz 
der Menschlichkeit. Hierin ist die besondere professionelle 
Qualität unserer Arbeit begründet. 

Jedes Kind in seiner Einzigartigkeit und Menschenwürde 
steht im Zentrum unserer Arbeit. Wir begleiten und unter-
stützen seine Entwicklungsschritte und orientieren uns an 
seinen individuellen Stärken und Fähigkeiten. 

Dabei bieten wir jedem Kind bestmögliche Bedingungen für 
seine Entwicklung und setzen uns in besonderem Maße für 
ein gesundes und geschütztes Aufwachsen aller Kinder ein. 

Menschlichkeit in der pädagogischen Arbeit bedeutet auch, 
gegenseitige Achtung, Sozialkompetenz und Verständnis 
für andere zu fördern. 

Die partnerschaftliche und respektvolle Zusammenarbeit 
mit den Eltern ist ebenfalls vom Grundsatz der Menschlich-
keit geprägt. 
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7.1 	Handlungsempfehlungen 
für den Grundsatz  
Menschlichkeit 

Für die pädagogischen Fachkräfte in den 
DRK-Kindertageseinrichtungen hat der 
Grundsatz der Menschlichkeit die größte 
Bedeutung. In der Hierarchie der Grundsätze 
steht er an erster Stelle und beschreibt 
neben der Unparteilichkeit das Ziel der 
Rot-Kreuz-Bewegung. 

„Für die Pädagogik bedeutsam ist zunächst 
der präventive Gehalt des Grundsatzes. 
Herausforderungen wie ‚der Würde des 
Menschen Achtung verschaffenʻ, ‚Lei-
den verhütenʻ, ‚Leben und Gesundheit 
schützenʻ, ‚gegenseitiges Verständnis, 
Freundschaft, Zusammenarbeit und Frie-
den fördernʻ entsprechen einem Grund-
verständnis von Pädagogik, welches 
in erster Linie auf Prävention und erst 
danach auf Intervention und Heilung setzt.“  
(Deutsches Rotes Kreuz e. V., 2. Auflage 
2012, (4) S. 15)
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Handlungsempfehlungen für 
die pädagogische Arbeit mit 
Kindern

Für die pädagogischen Fachkräfte lassen 
sich aus dem Grundsatz der Menschlichkeit 
drei Aspekte für ihre pädagogische Arbeit mit 
Kindern in DRK-Kindertageseinrichtungen 
ableiten:

■■ Das Kind ist als eigenständige  
Persönlichkeit zu achten

■■ Der Menschenwürde eines jeden 
Kindes ist Achtung zu verschaffen

■■ Die Entwicklung von Sozialverhalten, 
also Achtung und Verständnis für 
andere, ist zu fördern

Bereits 1996 hat sich das Deutsche Rote 
Kreuz zur Bedeutung des Grundsatzes 
der Menschlichkeit für die pädagogische 
Arbeit mit Kindern geäußert und hervorge-
hoben, dass das Kind als eigenständige 
Persönlichkeit zu achten sei. „Seine Men-
schenwürde hat den gleichen Stellenwert 
wie die eines erwachsenen Menschen. 
Unsere Handlungsbereitschaft muß darauf 
gerichtet sein, die Fähigkeiten jedes Kin-
des einer Gruppe zu erkennen und seine 
Entwicklungsschritte zu begleiten und zu 
unterstützen. Diffamierende, abwertende 
Äußerungen und Handlungen sind dabei 
zu vermeiden. Wenn der Blick vorrangig 
auf das gelenkt wird, was ein Kind ist und 
was es kann (Konzentration auf Stärken), 
relativieren sich korrigierende, intervenie-
rende, heilende Hilfen.“ (Deutsches Rotes 
Kreuz e. V., 1996, S. 13 ff.)

Diese Haltung der pädagogischen Fach-
kräfte, sich mit ihrer pädagogischen Arbeit 
an den Stärken und Fähigkeiten der Kinder 
zu orientieren, bildet auch die Basis für 
eine inklusive Pädagogik, die ausführlich 
in der Handreichung „Inklusion in DRK-
Kindertageseinrichtungen“ dargelegt wurde. 
(Deutsches Rotes Kreuz e. V., 2015 (2), S. 48 ff.)

Als zweiten Aspekt stellt der Grundsatz 
Menschlichkeit die Person des Kindes 
in den Mittelpunkt jedes pädagogischen 
Handelns: „Der Menschenwürde eines 
jeden Kindes ist Achtung zu verschaffen.“ 
(Deutsches Rotes Kreuz e. V., 2. Auflage 
2012 (4), S. 16) 

Um der Menschenwürde eines jeden Kindes 
Achtung zu verschaffen, verstehen und 
gestalten die pädagogischen Fachkräfte die 
Kindertageseinrichtung als einen sicheren 
Ort, indem sie 

■■ jedem Kind bestmögliche Bedingun-
gen für seine Entwicklung anbieten,

■■ dazu beitragen, dass dem Kind kein 
Schaden in der Kindertageseinrich-
tung entsteht, z. B. durch Schutz vor 
Übergriffen,

■■ dazu beitragen, dass in der Kinder
tageseinrichtung keine Ausgrenzun-
gen stattfinden, indem u. a. diffamie-
rende und abwertende Äußerungen 
und Handlungen strikt vermieden 
werden.

In vielen Kindertageseinrichtungen wer-
den Kinder mit traumatischen Erfahrungen 
betreut. Dabei handelt es sich um Kinder 
mit Fluchterfahrungen, Kinder mit Gewalter-
fahrungen und Kinder mit Missbrauchser-
fahrungen. Auch wenn mit diesen Kindern 
therapeutisch gearbeitet wird, können die 
pädagogischen Fachkräfte der Einrichtung 
einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie 
ein förderliches traumapädagogisches Milieu 
schaffen, das durch folgende Kriterien der 
pädagogischen Arbeit gekennzeichnet ist:

■■ „Transparenz/Berechenbarkeit

■■ Beziehungsangebote

■■ Beachtet werden/wichtig sein

■■ Wertschätzung (auch der individuel-
len Besonderheit)

■■ Bedürfnisorientierung

■■ Mitbestimmen können, Partizipation 
an Entscheidungen

■■ Ermutigung und Lob

■■ Individuelle, dem Entwicklungsstand 
entsprechende Förderung

■■ Freude im Alltag“ 
 
(Schmid, 2015, S. 11)

Wenn die Kindertageseinrichtung sich als 
sicheren Ort für Kinder versteht, entspricht 
dies auch einem der Prinzipien der Trau-
mapädagogik. Die drei Aspekte des Prinzips 
des sicheren Ortes der Traumapädagogik 
können analog übertragen werden:

■■ Sicherheit in den Strukturen und 
Prozessen 

■■ Sicherheit für Klient*innen 

■■ Sicherheit für Mitarbeiter*innen

Auch für die pädagogische Arbeit in den 
Kindertageseinrichtungen gilt, dass Kinder 
und deren Eltern sich dann sicher fühlen kön-
nen, wenn sie mit sicheren pädagogischen 
Fachkräften in verlässlichen Strukturen 
interagieren können. 

Pädagogische Fachkräfte, die für die Kin-
der in der Einrichtung einen sicheren Ort 
gestalten,

■■ schaffen Voraussetzungen für 
eine äußere Sicherheit für die Kin-
der durch Rituale, Regeln, eine 
zugewandte Atmosphäre und 
eine differenzierte und anregende 
Raumgestaltung,

■■ schaffen Voraussetzungen für eine 
innere Sicherheit der Kinder durch 
die Stärkung ihrer Selbstwirksamkeit, 

■■ schaffen innere Sicherheit für sich 
und ihre Kolleg*innen, indem sie sich 
gegenseitig unterstützen und sich 
dadurch handlungswirksam fühlen.

Die Haltung, die den Kindern und ihren 
Familien sowie den pädagogischen 
Fachkräften entgegengebracht wird und 
Sicherheit ermöglicht, ist gekennzeichnet 
durch unbedingte Wertschätzung, Indivi-
dualisierung, Achtsamkeit, Partizipation, 
Transparenz, Ressourcenorientierung, 
Resilienzförderung, Zukunftsorientierung/
Entwicklungsförderung, die Gestaltung 
eines sicheren Ortes für die Kinder, ihre 
Familien und auch für die pädagogischen 
Fachkräfte sowie Anwaltschaft, nämlich die 
Unterstützung der Kinder und ihrer Familien 
durch die pädagogischen Fachkräfte sowie 
der pädagogischen Fachkräfte durch ihre 
Vorgesetzten und Träger. (Vgl. Schmid, 
2015, S. 14 ff.)
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Praxisbeispiel

Die DRK-Kita als Ort des gesunden Aufwachsens 
Das vom DRK entwickelte sog. Starter- bzw. Profi(l)- 
paket „Die DRK-Kita als Ort des gesunden Auf-
wachsens“ unterstützt die pädagogischen Fach-
kräfte in DRK-Kitas – orientiert am DRK-Leitbild und 
den Rotkreuz- und Rothalbmond-Grundsätzen – ihr 
bereits gelebtes Gesundheitsverständnis wertzu-
schätzen, die eigene Wertehaltung zu reflektieren 
und das salutogenetische (= gesundheitsfördernde) 
Gesundheitsverständnis im Team und für die 
pädagogische Arbeit weiterzuentwickeln. Dabei 
gehen die einzelnen Teams u. a. Fragen nach wie:

■■ Was tun wir bereits, damit sich Kinder bei uns 
wohlfühlen und gesund aufwachsen können?

■■ Wie steht es um das Wohlbefinden der pädago-
gischen Fachkräfte?

■■ Wie können sich Kinder in diesem Prozess  
einbringen und wie lassen wir sie teilhaben  
und mitentscheiden?

Im Zeichen der Menschlichkeit hat die Wertschät-
zung, Achtung und Partizipation der Kinder, aber 
auch der einzelnen Teammitglieder, einen sehr 
hohen Stellenwert. Neun DRK-Kitas in Westfalen-
Lippe (davon 7 Kitas des DRK-Kreisverbandes 
Altkreis-Lübbecke e. V., 1 Kita des DRK-Kreisver-
bandes Hamm e. V. und 1 Kita in Rhede der 
Gemeinnützige Kindertageseinrichtung an Aa und 
Issel GmbH, Kreis Borken) haben den Weg zum „Ort 
des gesunden Aufwachsens“ beschritten und sind 
2015 zertifiziert worden. 

Folgende Profilkriterien zum DRK-Leitbild und den 
DRK-Rotkreuz- und Rothalbmond-Grundsätzen, 
besonders dem Grundsatz der Menschlichkeit,  
sind dabei u. a. herausgearbeitet worden:

■■ Wir schaffen eine vertrauensvolle Umgebung, in 
der Kinder eine wesentliche Voraussetzung zum 
lebenslangen Lernen finden

■■ Kinder lernen das Erkennen und Anerkennen der 
Individualität des anderen

■■ Das Kind mit seinen Bedürfnissen und Interes-
sen steht für uns im Vordergrund

■■ Wir achten das Kind als eigene Persönlichkeit
■■ Wir fördern, unterstützen und begleiten das 

friedliche Zusammenleben in unserer Kita
■■ Unsere Grundhaltung ist geprägt von Akzeptanz, 

Toleranz, Wertschätzung, Integration und Gleich-
behandlung sowohl den Kindern und Erwachse-
nen gegenüber als auch im Team

■■ Voraussetzung für Bildung und gesundes Auf-
wachsen ist für uns eine positive Bindung und 
Beziehung

■■ Im sozialen Miteinander erfahren unsere Kinder 
Vertrauen, emotionale Sicherheit und bauen 
intensive Beziehungen und Bindungen auf

■■ Durch die Vermittlung eines wertschätzenden 
und verantwortungsvollen Umgangs miteinan-
der stärken wir das ‚Wir-Gefühlʻ der Kinder und 
legen die Basis für ein gutes und seelisches 
Wohlbefinden

■■ Wir nehmen uns Zeit für jedes Kind und geben 
ihm damit Sicherheit, bauen Vertrauen auf und 
gehen eine emotionale Bindung ein

Die Erfahrungen zeigen, dass nicht nur das Wohl
befinden der Kinder, sondern auch das Arbeitsklima 
und die Teamgesundheit durch diesen Prozess 
gestärkt wurden. Der Blick wurde geschärft für die 
wesentlichen und wichtigen Dinge im pädagogi-
schen Alltag. Im Team wird stärkenorientiert 
gearbeitet: Ich kann etwas! Jede einzelne pädagogi-
sche Fachkraft kann etwas! 

Aussagen wie „Gemeinsam sind wir stark! Wir 
achten aufeinander! Wir haben Spaß miteinander 
und respektieren einander!“ können Ansporn auch 
für andere DRK-Kitas sein, sich auf diesen Prozess 
einzulassen.

(Christiane Gutwein, Referentin für Kinder und 
Familie des DRK-Landesverbandes Westfalen- 
Lippe e. V)

Zum Weiterlesen:

Deutsches Rotes Kreuz e. V.: DRK-Stan-
dards zum Schutz vor sexualisierter 
Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und 
Menschen mit Behinderungen in den 
Gemeinschaften, Einrichtungen, 
Angeboten und Diensten des DRK, 
Berlin 2012.

Für die Entwicklung von Sozialverhalten, 
also Achtung und Verständnis für andere 
aufzubauen, ist die Fähigkeit des Menschen, 
sich vorstellen zu können, was andere den-
ken, von grundlegender Bedeutung. Diese 
Fähigkeit haben Kinder erst im Alter von 
vier bis fünf Jahren erworben, wenn sie in 
der Lage sind, „das Verhalten einer anderen 
Person zuverlässig richtig vorherzusagen“. 
(Becker-Stoll, Niesel, Wertfein, 2009, S. 105)

Aber bereits in der zweiten Hälfte des ersten 
Lebensjahres verfügen „Kinder über ein 
differenziertes Verständnis sozialen Han-
delns. In der menschlichen Kommunikation 
sind Gesten, z. B. das Deuten mit dem 
Finger oder die Beachtung der Richtung 
der Aufmerksamkeit des Gegenübers, 
wichtige Hilfen für die Entschlüsselung 
der Absichten des anderen. Schon Babys 
erschließen bei der Beobachtung sozialer 
Interaktionen die Handlungsabsichten der 
beteiligten Personen und bringen sie in 
einen funktionalen Zusammenhang. Das 
bedeutet: Sie interpretieren menschliche 
Handlungen im Hinblick auf deren Ziele 
und zeigen deutliches Erstaunen, wenn die 
Situation anders verläuft, als sie es erwartet 
haben.“ (Becker-Stoll, Niesel, Wertfein, 2009,  
S. 106)

Im Verlauf der Entwicklung erwerben Kinder 
weitere Kompetenzen für das Verstehen der 
Denkvorgänge des Gegenübers.

Eine besondere Bedeutung bei der Ent-
wicklung des Sozialverhaltens kommt der 
Aufnahme und Gestaltung freundschaftlicher 
Beziehungen der Kinder untereinander 
zu. Zum Verständnis von Freundschaften 
unter Kindern können verschiedene Freund-
schaftskonzepte herangezogen werden.

Beim strukturgenetischen Ansatz von Selman 
(1984) bildet die Fähigkeit zur Perspektiv-
übernahme und -koordination die Grundlage 
für die Entwicklung von Freundschaften, 
also die Fähigkeit, alles aus dem Blick-
winkel des anderen betrachten zu können. 
Sein Stufenmodell basiert auf eben dieser 
zunehmenden Fähigkeit des Kindes, soziale 
Perspektiven unterscheiden und koordinie-
ren zu können. 

Auf der Stufe 0 (Alter von 3–7 Jahren)  
sind die Grundlagen von Freundschaft phy-
sische Nähe und das gemeinsame Spiel. 
Kinder, die miteinander spielen, bezeichnen 
sich als Freund*innen (Augenblicksfreund-
schaften). 

Auf Stufe 1 (Alter von 4–9 Jahren)  
entsteht Freundschaft aus dem Interesse 
des Kindes, die eigenen Wünsche zufrie-
denzustellen. Freund*innen sind deshalb 
andere Kinder, die das tun, was man sich 
wünscht, z. B. wissen, welche Spiele man 
am liebsten spielt.

Auf Stufe 2 (Alter von 6–12 Jahren)  
werden Freund*innen als individuelle Per-
sönlichkeiten wichtig, deren Sichtweise die 
Kinder nun wechselseitig nachvollziehen 
können. Die Freundschaft wird aber noch 
nicht als langfristige Beziehung verstan-
den, ist deshalb instabil und wird deshalb 
als Schönwetter-Kooperation bezeichnet, 
bei der ein Streit die Freundschaft beendet 
und nach Ende des Konfliktes diese schnell 
wiederhergestellt ist.
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Auf Stufe 3 (Alter von 9–15 Jahren)  
stehen nicht mehr die einzelnen Interessen 
der Kinder im Vordergrund der Freund-
schaft, sondern die Beziehung zwischen 
den Kindern. Freundschaft wird nunmehr 
als dauerhafte Verbindung verstanden, in 
der das Vertrauen eine große Bedeutung 
hat und die gepflegt werden muss, indem 
man sich gegenseitig unterstützt.

Auf Stufe 4 (Alter von 12 Jahren bis 
Erwachsenenalter) werden Autonomie 
und wechselseitige Abhängigkeit in die 
Freundschaft integriert, die gemeinsam 
vorangebracht wird und durch Vertrauen 
und Intimität gekennzeichnet ist.

Beim sozialpsychologischen Ansatz nach 
Youniss (1994) sind die Fähigkeiten der 
Kinder zu Ko-Konstruktion und zu Rezipro-
zität für die Entwicklung von Freundschaf-
ten bedeutsam. 

Definition

Ko-Konstruktion 
zwischen Kindern

„Für Kinder ist es in Interaktionen mit 
gleichaltrigen Partnern leichter, so 
genannte ‚geteilte Bedeutungenʻ 
herzustellen und damit gemeinsam 
Wissen zu konstruieren, weil diese 
Interaktionen auf einer Symmetrie der 
Handlungen beruhen. Im Unterschied  
zu ihren Beziehungen zu Erwachsenen 
zeichnen sich die zu anderen Kindern 
dadurch aus, dass sie symmetrisch 
verteilt sind. D. h., die Kinder interagie-
ren miteinander auf gleicher Ebene und 
auf einem ungefähr vergleichbaren 
Kompetenzniveau und haben dadurch 
die Möglichkeit, gleichberechtigte 
Beziehungen kennen zu lernen und sich 
in der Kooperation mit anderen zu üben. 
Wir sprechen von Ko-Konstruktion 
zwischen Kindern, die gemeinsam ihre 
Erfahrungen mit sich selbst und der Welt 
verarbeiten und zugleich ihre zunächst 
subjektiven Konstruktionen von 
Bedeutung miteinander abstimmen 
können. Dadurch werden die subjektiven 
Konstruktionen der Kinder mitteilbar und 
können im Austausch mit den anderen 
Kindern weiterentwickelt werden.“ 
(Laewen, 2002, S. 63)

„Wenn Wissen geteilt wird, d. h. wenn 
man sich auf eine gemeinsame Bedeu-
tung einzelner Aspekte der Welt einigen 
kann, spricht man von einer Ko-Konst-
ruktion von Wissen. Die Rolle, die 
Erwachsene und gleichaltrige Kinder  
in den Ko-Konstruktionen des Kindes 
einnehmen, ist dabei jedoch unter-
schiedlich.“ (Völkel, 2002, S. 163)

Youniss‘ Verständnis von Ko-Konstruk-
tion der sozialen Realität ist bedeutsamer 
Bestandteil seines sozialpsychologischen 
Erklärungsansatzes zur Entwicklung von 
Kinderfreundschaften. Dabei spielt für ihn 
die Reziprozität (Gegenseitigkeit) in der 
symmetrischen Beziehung bereits in der 
frühen Entwicklung eine große Rolle. 

So sind für Kinder im Alter von sechs bis 
acht Jahren Freundschaften von Gegen-
seitigkeit geprägt, vom Denken „Wie du 
mir, so ich dir“. Dabei bedeutet Freundschaft 
einfach miteinander zu spielen. Ab dem 
Alter von neun Jahren dauert Freundschaft 
länger als die gemeinsame Tätigkeit. Einer-
seits werden Freund*innen nun mit ihren 
individuellen Kompetenzen, Interessen und 
Bedürfnissen wahrgenommen, andererseits 
wird das verbindende Gemeinsame wahr-
genommen. Dieselben Interessen und 
Gefühle schaffen eine innere Verbindung 
(vgl. Youniss, 1994, S. 45). Ab dem Alter 
von 12 Jahren rückt die Kontinuität von 
Freundschaften in den Mittelpunkt. Die 
Freund*innen tauschen sich über ihre Gedan-
ken und Gefühle aus und unterstützen sich 
gegenseitig mit Zustimmung, aber auch 
kritischen Rückmeldungen.

Praxisbeispiel

Freundschaften 
unter Kindern

Tanyel und Djingu spielen gemeinsam 
mit Jonas und Sarah in der Puppen
wohnung. Tanyel hat mit den anderen 
Kindern abgesprochen, wer welche 
Rolle der Familie übernimmt. Nun 
stimmen sie während des Spiels ab,  
wer was zu sagen hat. Alle vier Kinder 
machen ihre Vorschläge: „Du musst 
sagen: „Jetzt ist das Frühstück fertig!“ 

„Wenn Du gesagt hast, jetzt ist das 
Frühstück fertig, sagen wir ‚Guten 
Appetitʻ.“ „Und dann muss Tanyel  
sagen: ‚ich mag aber gar kein Müsliʻ.“

So geht es einige Zeit zwischen den vier 
Kindern hin und her, bis Djingu auf gar 
keinen Fall die neue Rolle des Hundes 
übernehmen möchte. Und da er von 
Jonas, der das aber unbedingt möchte, 
nicht gehört wird, sagt er ganz ärgerlich 
und laut zu Jonas: „Ich will nicht der 
Hund sein! Ich spiel nicht mehr mit Dir! 
Du bist nicht mehr mein Freund!“

Das Praxisbeispiel macht deutlich, dass 
Kinder in Kindertageseinrichtungen ein 
anderes Verständnis von Freundschaft 
haben als die Erwachsenen, die dort als 
pädagogische Fachkräfte tätig sind. Die 
Freundschaften der Kinder verstehen 
sich als momentane Spielfreundschaften, 
die immer wieder bei Konflikten mit den 
Worten kommentiert werden: „Mit dem/
der spiele ich nicht mehr. Er/Sie ist nicht 
mehr mein*e Freund*in!“ Diese Aussage 
gibt treffend den Entwicklungsstand des 
Kindes wieder und kann damit unkom-
mentiert durch die pädagogischen 
Fachkräfte stehenbleiben. 
 
(Barbara Wever, Fachberatung und 
Fortbildung für Kindertageseinrich
tungen, Kiel)
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Handlungsempfehlungen  
für die Raumgestaltung

Die Bedeutung der Raumgestaltung hebt 
das Deutsche Rote Kreuz bereits 2014 
in seinem Positionspapier zur Qualität in 
Kindertageseinrichtungen hervor: „Das 
DRK fordert, geeignete und barrierefrei 
zugängliche Räume und Außengelände, 
welche das eigenständige Handeln und die 
Prozesse der Selbstbildung von Kindern 
fördern und den kindlichen Bedürfnissen 
gerecht werden, indem sie u. a. sowohl 
Bewegung als auch Ruhe ermöglichen, 
Kommunikation und Versammlung fördern, 
zum Forschen und Experimentieren anre-
gen, zu ästhetischen Erfahrungen einladen, 
für Körpererfahrungen und Körperpflege 
geeignet sind und zum genussvollen Essen 
einladen.“ (Deutsches Rotes Kreuz e. V., 
2. Auflage 2015 (5), S. 25)

Bei der Umsetzung der Rotkreuz- und 
Rothalbmond-Grundsätze in den DRK-
Kindertageseinrichtungen drückt sich der 
Grundsatz der Menschlichkeit mit der 
Achtung des Kindes als eigenständige Per-
sönlichkeit, der Achtung der Menschenwürde 
eines jeden Kindes und der Förderung von 
Sozialverhalten, also der Achtung und des 

Verständnisses für andere, ganz bewusst 
in der Gestaltung der Räume aus. 

Bei der Gestaltung der Schlafplätze durch 
die pädagogischen Fachkräfte zeigt sich 
die Achtung der Kinder als eigenständige 
Persönlichkeit. Jüngere Kinder wählen eher 
Schlafplätze, bei denen ihr Bedürfnis nach 
Körperkontakt und Nähe zu anderen Kindern 
oder auch zu Erwachsenen erfüllt wird. Git-
terbetten dagegen vereinzeln Kinder und sind 
deshalb aus pädagogischer Sicht kritisch 
zu betrachten. Matratzen ermöglichen die 
Kombination von Einzelschlafplätzen mit 
Gemeinschaftsplätzen (vgl. van Dieken, 
van Dieken, 2013, S. 59 ff.). Rückzugs-
möglichkeiten, die die Kinder im Laufe 
des Tages eigenständig nutzen können, 
haben ebenfalls eine große Bedeutung. 
Das können Schlafkörbe sein, aber auch 
gemütliche Plätze in Fensterbänken. 
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Die Achtung der Kinder als eigenständige 
Persönlichkeit wird auch deutlich in der 
Gestaltung der Eigentumsfächer in den 
Garderobenbereichen sowie der Gestaltung 
der Sanitärbereiche.
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Der Menschenwürde eines jeden Kindes 
wird Achtung verschafft, indem die päda-
gogischen Fachkräfte in den DRK-Kinder-
tageseinrichtungen bei der Raumgestaltung 
u. a. das Recht auf Privatsphäre, das Recht 

auf Bewegung, das Recht auf Teilnahme und 
das Recht auf gesunde Ernährung achten. 

Recht auf Privatsphäre:  
zum Beispiel nicht einsehbare Toilettenbereiche,  
über deren Zugänglichkeit die Kinder entscheiden
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Recht auf gesunde Ernährung: 
„Für eine die Gesundheit schützende und fördernde Kita ist es wünschenswert, vollwertige und 
gesundheitsbewusst produzierte Lebensmittel zu verwenden, die in der Einrichtung möglichst 
selbst gekocht werden.“ (Deutsches Rotes Kreuz e. V., 2010, S. 20)

Recht auf Teilnahme
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Räume in der Kindertageseinrichtung sind 
Orte des Zusammenseins. Sie „gestalten 
soziales Verhalten und damit Beziehungen. 
Räume legen fest, für welchen Zweck und 
mit welcher Absicht sich Gruppen bilden, 
um miteinander in Beziehung zu treten. 
Sie nehmen Einfluss auf die Begegnung 
von Menschen. Sie bestimmen die sozi-
ale Interaktion in der Gruppe, die Blick-
richtungen sowie das Verhältnis zwischen 
Nähe und Distanz. Die Beschaffenheit des 
Lebensraumes, des darin vorhandenen 
Materials sowie die dort gültigen Regeln 
und Normen beeinflussen die Qualität der 
Kontakte (lebendiges, rituelles, angepasstes, 
zurückhaltendes oder verhaltenes Verhalten 
u. a.)“ (Franz, Vollmert, 2005, S. 33)

So sind auch Flure Orte der Begegnung und 
des Zusammenseins für Kinder und Erwach-
sene. Dies drückt sich in der räumlichen 
Gestaltung und dem Materialangebot aus. 
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„Der Sanitärbereich sollte ein Raum sein, 
den die Kinder mit angenehmen Körperer-
fahrungen verbinden. Dazu ist es wichtig, 
ihn farblich ansprechend zu gestalten und 
Wert auf eine ästhetische Gestaltung mit 
F l iesen  und B i lder n  zu  legen.“ 
(Van Dieken, van Dieken, 2013, S. 62) 

In diesem Raum sollten die Kinder auch 
die Möglichkeit haben, mit dem Element 
Wasser gemeinsam zu experimentieren.
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Handlungsempfehlungen für  
die Zusammenarbeit mit Eltern

Der Grundsatz der Menschlichkeit bedeutet 
für die Eltern in DRK-Kindertageseinrich-
tungen, dass die pädagogischen Fachkräfte 
sie in den Mittelpunkt ihrer Zusammenarbeit 
stellen. Das bedeutet die unterschiedlichen 
Selbstverständnisse, Befindlichkeiten und 
Bedürfnisse der Eltern in verschiedenen 
Lebenswelten wahrzunehmen und anzuer-
kennen. So drückt sich dieser Aspekt vor 
allem in der Haltung der pädagogischen 
Fachkräfte gegenüber den Eltern aus. 
Dadurch wird die Würde der Eltern geachtet. 

Das Verständnis der Zusammenarbeit mit 
Eltern und damit eng verbunden auch das 
Bild von Eltern, haben sich in den letzten 
Jahrzehnten stark gewandelt. Gesellschaft-
liche Veränderungen nahmen und nehmen 
weiterhin starken Einfluss und führen zu 
Veränderungen vor allem in der Beziehungs-
gestaltung mit Eltern und in den Formen 
der Kooperation. Diese Veränderungen 
lassen sich an den Begriffen der Eltern
arbeit, Zusammenarbeit mit Eltern und der 
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 
verdeutlichen.

Der Begriff der Elternarbeit legt nur eine 
Blickrichtung der Zusammenarbeit nahe, 
nämlich die der Kindertageseinrichtung auf 
die Eltern. Er weist auf Traditionen hin, in 
der die Elternarbeit als „Bearbeitung“ der 
Eltern durch die pädagogischen Fachkräfte, 
nämlich das „Richtige“ für ihre Kinder zu 
tun, verstanden wurde. Außerdem schließt 
der Begriff die Mitarbeit der Eltern in der 
Kindertageseinrichtung ein, allerdings im 
Sinne der Entlastung der pädagogischen 
Fachkräfte, indem die Eltern unterstützende 
Aufgaben übernehmen und damit ihre Hilfs-
und Einsatzbereitschaft bezeugen. Eltern-
arbeit mit ihren Zeiten, ihrem Umfang und 
ihren Inhalten, wurde also einseitig von der 
Kindertageseinrichtung festgelegt.

Der Begriff der Zusammenarbeit mit Eltern 
hebt die Partnerschaftlichkeit von Eltern 
und pädagogischen Fachkräften hervor. 
Alle Beteiligten stehen hier als Erwachsene 
nebeneinander, die sich im Interesse des 
Kindes aufeinander beziehen. Daraus leitet 
sich ab, dass die Zusammenarbeit mit Eltern 
konzeptionell nur im Zusammenhang mit 
der pädagogischen Arbeit mit den Kindern 
begründet ist. (Vgl. Klein, Vogt, Henneberg, 
2006, S. 1)

Der Begriff der Bildungs- und Erzie-
hungspartnerschaft versteht die Eltern als 
Expert*innen für ihre Familie. Die Familie 
wird als Einheit, als System verstanden, aus 
der ein Mitglied, nämlich das Kind, in der 
Kindertageseinrichtung betreut wird. Beide 
Systeme der Bildung und Erziehung, die 
Familie und die Kindertageseinrichtung, ver-
ständigen sich über ihr jeweiliges Bildungs-
verständnis, über das Kind und darüber, 
welche jeweiligen Unterstützungsbedarfe 
die Familien bei der Erziehung, Bildung und 
Betreuung haben. Kindertageseinrichtungen 
wandeln sich zu Anlaufstellen für Eltern, 
die deren Erziehungskompetenz stärken, 
und in erweiterten Formen, wie z. B. in 
Familienzentren, Familienberatung und 
Familienbildung anbieten. Auch hier steht 
der Aspekt der Prävention, der sich aus dem 
Grundsatz der Menschlichkeit ableitet, als 
ein bedeutsamer Teil humanitärer Hilfe im 
Vordergrund. (Vgl. DRK e. V., 2014, S. 68)

Mit dem Wandel des Verständnisses von der 
Zusammenarbeit mit Eltern einher ging auch 
der Wandel des Bildes von Eltern. Bis 1990 
das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) 
in Kraft trat, wurde den Eltern in der BRD 
die Rolle von Bittsteller*innen zugewiesen. 
Die Nachfrage nach Kindergartenplätzen 
konnte dort nämlich im Gegensatz zur DDR 
nicht befriedigt werden (Nachfragemarkt).

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz vollzog 
dann mit seinem Anspruch an Fachlichkeit 
und eine professionelle Beziehungsge-
staltung einen Wandel zur Dienstleistung 

der Kindertageseinrichtungen, indem es 
vorgab, dass das Leistungsangebot sich 
pädagogisch und organisatorisch an den 
Bedürfnissen der Kinder und ihrer Fami-
lien orientieren soll. Eltern wurden damit 
zu Kund*innen und die pädagogischen 
Fachkräfte zu Dienstleister*innen. 

Rechtliche Grundlagen

§ 22 Abs. 2  
SGB VIII 

„Tageseinrichtungen für Kinder und 
Kindertagespflege sollen

1.	 die Entwicklung des Kindes zu einer 
eigenverantwortlichen und

2.	 gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 
fördern,

3.	 die Erziehung und Bildung in der 
Familie unterstützen und ergänzen,

4.	 den Eltern dabei helfen, Erwerbsfä-
higkeit und Kindererziehung besser 
miteinander vereinbaren zu können.“

Zum Weiterlesen

Klein, Lothar; Vogt, Herbert: Eltern  
in der Kita. Schwierigkeiten meistern 

– Kommunikation entwickeln;  
Seelze-Velber 2008.

Rechtliche Grundlagen

 § 22 a Abs. 2  
SGB VIII 

„Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
sollen sicherstellen, dass die Fachkräfte 
in ihren Einrichtungen zusammenarbei-
ten

1.	 mit den Erziehungsberechtigten und 
Tagespflegepersonen zum Wohl des 
Kindes und zur Sicherung der Konti-
nuität des Erziehungsprozesses

2.	 mit anderen kinder- und familien
bezogenen Institutionen und Initiati-
ven im Gemeinwesen, insbesondere 
solchen der Familienbildung und 

-beratung
3.	 mit den Schulen, um den Kindern 

einen guten Übergang in die Schule 
zu sichern und um die Arbeit mit 
Schulkindern in Horten und alters
gemischten Gruppen zu unterstützen

Die Erziehungsberechtigten sind an  
den Entscheidungen in wesentlichen 
Angelegenheiten der Erziehung,  
Bildung und Betreuung zu beteiligen.“
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Der präventive Gehalt des Grundsatzes 
Menschlichkeit, nämlich Leiden zu verhüten 
und zu lindern, findet auch seine Anwendung 
in der Zusammenarbeit mit den Eltern. 

Mit regelmäßig wiederkehrenden Entwick-
lungsgesprächen mit den Eltern werden die 
Gespräche im Rahmen einer Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft, die mit dem Auf-
nahmegespräch (vgl. DRK e. V. 2014, S. 61) 
begonnen haben, zielgerichtet fortgeführt. 
Die pädagogischen Fachkräfte tauschen 
sich mit den Eltern auf Augenhöhe über 
das Kind aus und gestalten so einen Dia-
log der gemeinsamen Verständigung über 
die Entwicklung und die Bedürfnisse des 
Kindes. So können u. a. auch frühzeitig 
Unterstützungsbedarfe für das Kind und 
seine Eltern erkannt und fachliche Beglei-
tung und Hilfen initiiert werden.

Pädagogische Fachkräfte, die Entwicklungs-
gespräche als einen wichtigen Beitrag zur 
gemeinsamen Bildungs- und Erziehungs-
partnerschaft verstehen,

■■ führen Entwicklungsgespräche 
mindestens einmal jährlich mit den 
Eltern,

■■ bieten den Eltern langfristig Termine 
zur Auswahl an,

■■ bereiten die Entwicklungsgesprä-
che mit wissenschaftlich fundierten 
Beobachtungs- und Dokumenta
tionsverfahren vor,

■■ unterstützen den Dialog mit den 
Eltern durch die Visualisierung 
der Themen des Kindes anhand 
von Filmsequenzen aus der 
Kindertageseinrichtung,

■■ protokollieren die Entwicklungs
gespräche und bereiten diese nach. 
 
(Vgl. DRK e. V., 2014, S. 59)

Praxisbeispiel

Eltern-Kind-Zen-
trum in Hamburg

Die Eltern-Kind-Zentren, auch kurz „EKiZ“ 
genannt, bieten für Eltern mit kleinen 
Kindern einen Ort, an dem sie mit anderen 
Eltern und Kindern in Kontakt treten 
können. In einer einladenden und 
vertrauensvollen Umgebung erfahren sie 
zudem Unterstützung durch Bildungs- und 
Beratungsangebote, an denen sie und ihre 
Kinder teilnehmen können. Damit leisten 
Eltern-Kind-Zentren einen wichtigen und 
wirksamen Beitrag zur Stärkung der 
Erziehungskompetenz, zur Aktivierung der 
Eltern und zur Förderung der Kinder

Jeweils an eine Kita angegliedert, betreibt 
das DRK in Hamburg fünf EKiZe, welche 
vorwiegend in Stadtteilen mit großen 
sozialen Problemlagen platziert sind. Gut 
vernetzt im Stadtteil, mit Kinderärzt*innen, 
Familienhebammen und anderen 
Kooperationspartner*innen, gelingt es,  
ein unkompliziertes Beratungs- und 
Unterstützungsangebot zu schaffen, 
welches den jungen Familien einerseits 
den Weg aus der Isolation in das Eltern-
Kind-Zentrum ebnet, andererseits aber 
auch bei Bedarf den Kontakt zu weiter
führenden Angeboten schafft. 

Alle Angebote der EKiZe sind für die 
Nutzer*innen kostenfrei, lediglich für  
das Mittagessen wird ein kleiner Beitrag 
erhoben. Zielgruppe der EKiZe sind Eltern, 
deren Kinder noch nicht in einer Kita oder 
Krippe betreut werden. Aber auch 
Schwangeren und Eltern, deren Kinder 
bereits in die Betreuung einer Kita gehen, 
stehen die Türen der EKiZe für Bildungs- 
und Beratungsangebote offen. Ein 
niedrigschwelliges Angebot mit großer 
Wirkung.

(Doris Radlanski, DRK-Landesverband 
Hamburg e. V.)

Praxisbeispiel

„ Wir sind Kinder einer Welt “
Die DRK-Kindertagesstätte Kinderland in Parchim  
ist eine interkulturelle Kindertagesstätte im sozialen 
Brennpunkt der Stadt Parchim. 40 % der Kinder 
kommen aus nicht deutschsprechenden Familien. 
Die Kinder kommen derzeit aus 15 Ländern/
Gebieten: Deutschland, Russische Föderation, 
Syrien, Ukraine, Armenien, Kasachstan, Sibirien, 
Tschetschenien, Türkei, Kurdistan, Serbien, Ghana, 
Montenegro, Bulgarien und Ungarn. Durch den 
Umzug der Familien in andere Städte gibt es immer 
wieder Bewegungen bei den Anmeldungen, 
Aufnahmen und Abmeldungen von Kindern. Das 
bedeutet für die pädagogischen Fachkräfte einer 
Gruppe und deren Kinder immer wieder wechselnde 
Gruppenstruktur, Begrüßung und Abschied.

Wir verstehen unsere Einrichtung als einen kulturel-
len Lern- und Lebensraum. Bei uns spiegelt sich die 
wachsende Vielfalt unserer Gesellschaft wider. Dabei 
spielen die unterschiedlichen Sprachen natürlich 
eine wichtige Rolle. Das Erlernen der Muttersprache 
und das Sprechen dieser in dem familiären Umfeld 
sind für die Persönlichkeitsentwicklung eines jeden 
Kindes sehr wichtig. Die Muttersprache stellt die 
Wurzeln der Persönlichkeit dar und gibt dem Kind 
Sicherheit und Vertrautheit. Auch ist sie die Grund-
lage für die Entwicklung eines positiven Selbstbil-
des. Eine sichere Muttersprache ermöglicht den 
Kindern den besseren Erwerb einer Zweitsprache. 
Unser interkulturelles pädagogisches Konzept setzt 
dabei auf den natürlichen Spracherwerb während 
des gesamten Tagesablaufes. Eine gute Sprachent-
wicklung aller unserer Kinder ist uns sehr wichtig, 
um ihnen gute Bildungschancen zu ermöglichen. 
Denn Sprache ist der Schlüssel zur Welt.

In unserer Einrichtung läuft ein Modellprojekt des 
Ministeriums für Arbeit, Gleichstellung und Soziales 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern: „Brücken 
bauen“. Die zwei Säulen dieses Projektes sind die 
„Sprache“ und die „Elternpartnerschaft“. In unserer 
Einrichtung arbeitet eine pädagogische Fachkraft  
als ausgebildete Sprachexpertin. Sie unterstützt die 
Kinder gezielt durch alltagsintegrierte Sprachförde-
rung. Alle pädagogischen Fachkräfte werden im 
Bildungsbereich Sprache durch sie weitergeschult. 

Im Rahmen dieses Projektes findet alle 6–8 Wochen 
ein „Freundenachmittag“ statt. Es sind alle Kinder 
mit ihren Eltern am Nachmittag herzlich eingeladen, 
um gemeinsam zu kommunizieren, singen, spielen 
und basteln. 

Durch das Projekt war es uns möglich, eine Sprach- 
werkstatt für Eltern und Kinder zu eröffnen. Dort 
haben die Eltern gemeinsam mit ihren Kindern die 
Möglichkeit, durch Spiel und Spaß niedrigschwellig 
Sprache zu erleben und Deutsch zu lernen.

Mit zum Projekt „Brücken bauen“ gehört auch die 
Eröffnung unseres Elterncafés. Wir sehen diesen Ort 
als ein Angebot für Begegnung und Austausch auf 
Augenhöhe. So werden Barrieren abgebaut. Einmal 
in der Woche haben die Eltern die Möglichkeit, sich 
in unserer Einrichtung zu treffen. Zwei pädagogische 
Fachkräfte begleiten die Eltern während dieser Zeit. 
Gemeinsam haben die Eltern schon viele Ideen für 
die Gestaltung erarbeitet, z. B. Kochen und Backen, 
Yoga, Basteln, Handarbeit, Tanz und Bewegung. 
Auch finden die Eltern einen Raum und Zeit für eine 
Tasse Kaffee und ein gutes Gespräch. Unser 
nächstes Ziel wird es sein, das Elterncafé auch am 
Nachmittag für die Eltern, die einer Beschäftigung 
nachgehen, zu öffnen.

Unsere Krabbelgruppe trifft sich alle zwei Wochen 
regelmäßig in unserer Einrichtung. Sie ist für alle 
Familien der Stadt Parchim eine offene Begeg-
nungsstätte. Gerade in der Zeit vor der Aufnahme 
wünschen sich Eltern eine beratende Begleitung 
durch uns. Bleiben die Kinder dann in unserer 
Einrichtung, erfolgt die Eingewöhnung meist ohne 
größere Schwierigkeiten. Auf Grund der wachsen-
den Nachfragen werden wir dieses Angebot auf 
einmal in der Woche erhöhen.

Alle diese Angebote werden von deutschen wie 
auch von nicht deutschen Familien gemeinsam 
genutzt. Um die wachsenden Aufgaben erfüllen zu 
können, bedarf es eines gut ausgebildeten Netz
werkes. Wir arbeiten ganz eng mit der Gemein-
schaftsunterkunft und dem Übergangswohnheim 
der Malteser in Parchim zusammen. Die AWO 
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kümmert sich dann um die Familien, die 
dezentral in Wohnungen untergebracht 
werden. Außerdem erhalten wir von den 
Mitarbeiter*innen auch Unterstützung  
bei fehlenden Deutschkenntnissen der 
Eltern.

Um diese Vielfalt zu leben, bedarf es 
eines Teams, das mit seinem Tun und 
seiner Haltung hinter unserer Arbeit und 
den Familien steht. Auch die große 
Fortbildungsbereitschaft unserer 
pädagogischen Fachkräfte rundet 
unsere Kompetenz ab. 

(Bianca Meyer-Maak, Leiterin der 
DRK-Kindertagesstätte Kinderland  
in Parchim)

Handlungsempfehlungen für  
die pädagogischen Fachkräfte

Der Grundsatz der Menschlichkeit drückt 
sich auch in der Zusammenarbeit der 
pädagogischen Fachkräfte in den DRK-
Kindertageseinrichtungen aus. Vor allem 
ein Verständnis von Führung geprägt von 
Menschlichkeit hat eine hohe Bedeutung 
für die Zusammenarbeit im Team.

Bereits 1995 wurden im Deutschen Roten 
Kreuz allgemeine Führungsgrundsätze, 
die in allen Gliederungen Gültigkeit haben 
und anzuwenden sind, vom Präsidium und 
Präsidialrat verabschiedet. Sie sind Teil 
des DRK-Leitbildes, das neben Leitsätzen 
und Leitlinien auch die Führungsgrund-
sätze formuliert. Das Leitbild ist Bestandteil 
des 1994 vom Präsidium und Präsidialrat 
beschlossenen DRK-Zukunftsprogrammes 
zur Sicherung und Stärkung der Rotkreuz-
Arbeit aller Verbandsgliederungen. Hierbei 
wurden die Bereiche Selbstverständnis, 
Führungsverhalten, Strategische Planung, 
Öffentlichkeitsarbeit und Erscheinungsbild 
analysiert und weiterentwickelt. 

Adressat*innen der Führungsgrundsätze 
sind die hauptamtlichen Führungskräfte des 
Deutschen Roten Kreuzes in allen Ebenen 
der Verbandsgliederungen und von ihren 
Angeboten, Diensten und Einrichtungen. 
Somit haben sie auch Bedeutung für die 
Leitungskräfte der DRK-Kindertageseinrich-
tungen und die Leitungskräfte der Träger 
der DRK-Kindertageseinrichtungen. 

In den sieben Führungsgrundsätzen werden 
das Grundverständnis einer Führung nach 
den Grundsätzen des Deutschen Roten 
Kreuzes und die wesentlichen Aufgaben 
einer Führungskraft beschrieben. Ein koo-
perativer Führungsstil bildet die Vorausset-
zung dafür, dass die Menschenwürde aller 
Mitarbeiter*innen geachtet wird und der 
Grundsatz der Menschlichkeit umgesetzt 
wird. Der Führungsstil hat außerdem einen 
direkten Einfluss auf die Zusammenarbeit 
im Team.

Leitungskräfte in DRK-Kindertageseinrich-
tungen, die einen kooperativen Führungsstil 
pflegen, wissen um die Bedeutung von

■ Vertrauensbildung durch Offenheit 
und gegenseitige Wertschätzung,

■ regelmäßigem Austausch und der 
Transparenz der Arbeit untereinander,

■ professioneller 
Kommunikationskultur,

■ konstruktiver Konfliktkultur,

■ der Förderung einer Fehlerkultur,  
die sich als Lernkultur versteht,

■ Beteiligung der Mitarbeiter*innen  
an Prozessen und Entscheidungen,

■ der Delegation von Verantwortung,

■ Unterstützungs- und Fördersystemen 
für Mitarbeiter*innen,

■ Förderung des Engagements und der 
Eigeninitiative von Mitarbeiter*innen 
durch Anerkennung und Erprobungs- 
möglichkeiten,

■ Resonanz und Interesse der Füh-
rungskraft an den Mitarbeiter*innen 
und ihren Ideen,

■ regelmäßigen und professio-
nellen Rückmeldungen für die 
Mitarbeiter*innen, in denen sowohl 
Anerkennung als auch konstruktive 
Kritik enthalten sind,

■ Erfolgserlebnissen, die die Leistungs-
bereitschaft erhalten und fördern,

■ Verbindlichkeit der Absprachen und 
Verabredungen. 
 
(Vgl. Lill, 2002, S. 62 ff.)

Ein kooperativer Führungsstil stärkt auch 
den präventiven Aspekt des Grundsatzes 
Menschlichkeit. So wirkt er positiv z. B. 
im Rahmen der Gesundheitsförderung 
als Ressourcenförderung. „Das bedeutet, 
Mitarbeiter*innenkompetenzen auszubauen 
und zu stärken, eine Aufgabenvielfalt zu errei-
chen, den Mitarbeiter*innen einen sozialen 
Rückhalt bei Vorgesetzten und Kolleg*innen 
zu geben sowie die Arbeitsorganisation 
und den Arbeitsablauf zu verbessern.“ 
(Deutsches Rotes Kreuz e. V., 2014, S. 30)

Aber nicht nur die Leitungskraft der DRK-
Kindertageseinrichtung trägt eine Verant-
wortung für die Zusammenarbeit im Team. 
Jede einzelne pädagogische Fachkraft 
kann zu einem guten Miteinander im Team 
etwas beitragen, damit der Grundsatz der 
Menschlichkeit für alle erfahrbar wird. Das 
beinhaltet, immer wieder an den eigenen 
Haltungen zu arbeiten. Unterstützend können 
dazu Methoden eingesetzt werden, die die 

pädagogischen Fachkräfte befähigen, bei 
Entscheidungen mit einem Konsensver-
fahren zu einem Ergebnis zu kommen, das 
alle Beteiligten mittragen können.

Praxisbeispiel

Mit Kopf, Herz 
und Hand Fehlern 

begegnen!
Wie gehen wir miteinander im Team um, 
wenn ich einen Fehler im Verhalten bei 
einem Kollegen/einer Kollegin beob-
achte? Schaue ich hin oder weg? An 
wen wende ich mich? Was mache ich, 
wenn mein Kollege/meine Kollegin 
darauf angesprochen zu einer völlig 
anderen Einschätzung der Situation 
kommt? Und wie verhalte ich mich 
meinem Team gegenüber, wenn ich 
selber einen Fehler begehe?

Meistens fragen wir uns, wer einen 
Fehler gemacht hat, und viel seltener, 
wodurch ein Fehler entstanden ist. 
Dadurch verpassen wir viel zu schnell 
die Gelegenheit den eventuellen 
Handlungsbedarf innerhalb des Teams/
der Einrichtung aufzuzeigen und 
gemeinsam eine neue Herangehens-
weise zu entwickeln.

Grundlage einer fehlerfreundlichen 
Kultur im Team ist ein gemeinsames 
Verständnis darüber, wie wir Fehler 
betrachten, bewerten und mit ihnen 
umgehen möchten. Um Sicherheit und 
Orientierung im Umgang mit (drohenden) 
Fehlern zu haben und diese auch 
weitergeben zu können, muss ein Team 
in den Austausch und die Verständigung 
über gemeinsame Werte und Normen 
gehen. Das bloße Wissen (Kopf) darüber 
reicht aber nicht aus. Das Team muss 
ebenso über dementsprechende soziale 
und emotionale Kompetenzen (Herz) … 
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… verfügen sowie über das zur Umset-
zung notwendige „Handwerkszeug“ 
(Hand). 

Dürfen Vorgesetzte/Leitungskräfte Fehler 
machen? Die Leitungskräfte der DRK- 
KiJu Kitas haben sich diese Frage mit 
einem „Ja“ beantwortet und verabredet 
einen Versuch zu starten, die eigene 
Fehlerkultur konstruktiver zu gestalten. 

So wird zu Beginn 2016 das „Lehrstück 
des Monats“ eingeführt, um Fehler auf 
Leitungsebene aus der Tabu-Zone zu 
befreien. In den monatlich stattfinden-
den Leitungs-Dienstbesprechungen 
nominieren die Anwesenden eigene 

„Lehrstücke“ ihrer Wahl in einem dafür 
ständig vorzuhaltenden Tagesordnungs-
punkt. Die „Lehrstücke“ sollen auf einem 
Flip-Chart-Papier illustriert und doku-
mentiert werden. In der letzten Sitzung 
des Jahres werden alle Charts ausge-
stellt und es erfolgt die Wahl des „Lehr - 
stückes des Jahres“. Die „Gewinner-
Einrichtung“ erhält einen Wanderpokal 
(Fettnäpfchen) mit Gravur und einen 
Überraschungspreis, gerne auch mit 
Bezug zum beigesteuerten Lehrstück. 

Wir wünschen uns, dass der gemein-
same Prozess unter anderem dazu führt, 
dass ein vertrauensvolles Klima weiter 
wachsen kann.

(Julia Liedtke, Fachberatung,  
DRK Hamburg Kinder- und  
Jugendhilfe gGmbH)



Was die Grundsätze der Internationalen  
Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung für  
unsere pädagogische Arbeit bedeuten.

Unparteilichkeit
Wir helfen zuerst denen, die unsere Hilfe  
am dringendsten brauchen. Wir helfen  

allen Menschen, egal wie sie sind.

Kurz gefasst

Unser pädagogisches Handeln ist geleitet vom Grundsatz 
der Unparteilichkeit. 

Wir erziehen, bilden und betreuen alle Kinder und unter-
scheiden nicht nach Nationalität, Herkunft, ethnischer  
Zugehörigkeit, Religion, Geschlecht, sozialer Stellung oder 
individuellen körperlichen, seelischen und geistigen Bedin-
gungen.

Unparteilichkeit bedeutet, dass die individuelle Vielfalt in 
jeder DRK-Kindertageseinrichtung zum Ausgangspunkt 
der pädagogischen Arbeit wird. Die Arbeit unserer päda-
gogischen Fachkräfte basiert auf einem Verständnis von 
Inklusion, das die Teilhabe aller Menschen umfasst. Dabei 
orientieren wir uns an den individuellen Bedürfnissen jedes 
einzelnen Kindes und seiner Eltern. 

Unsere Haltung ist bestimmt durch Respekt für den ande-
ren und ein dadurch geprägtes Miteinander. Dieses drückt 
sich aus in einer grundlegenden Akzeptanz, Toleranz und 
Wertschätzung, die die Individualität jedes Menschen wahr-
nimmt und mit seiner Einmaligkeit achtet und anerkennt.
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7.2 	Handlungsempfehlungen 
für den Grundsatz  
Unparteilichkeit

Der Grundsatz der Unparteilichkeit hat mit 
seinen Kernaussagen eine wesentliche 
Bedeutung für die DRK-Kindertagesein-
richtungen. So basiert die Arbeit der dort 
tätigen pädagogischen Fachkräfte auf 
einem Verständnis von Inklusion, das die 
Teilhabe aller Menschen ohne jeglichen 
Unterschied durch die vollständige Öffnung 
aller gesellschaftlichen Bereiche von Anfang 
an umfasst (vgl. DRK e. V., 2015 (2), S. 22).
Dabei orientieren sich die pädagogischen 
Fachkräfte mit ihrer Arbeit an den indivi-
duellen Bedürfnissen der einzelnen Kinder 
und ihrer Eltern. Dieser Aspekt leitet sich 
aus der Angemessenheit ihrer Hilfeleistung, 
einer Kernaussage des Grundsatzes Unpar-
teilichkeit, ab. 
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Handlungsempfehlungen für 
die pädagogische Arbeit mit 
Kindern

Bereits im Jahr 2000 wurde im Leitbild 
der DRK-Kindertageseinrichtungen die 
Grundlage für eine inklusive Arbeit aus dem 
zweiten Rotkreuz-Grundsatz, nämlich dem 
Grundsatz der Unparteilichkeit, abgeleitet: 
„Wir erziehen, bilden und betreuen alle 
Kinder ohne Ansehen der Nationalität, der 
ethnischen Zugehörigkeit, der Religion, ihres 
Geschlechtes, der sozialen Stellung und 
ihrer speziellen körperlichen, seelischen 
und geistigen Bedingungen.“ (Deutsches 
Rotes Kreuz e. V., 2000, S. 5) 

Unparteilichkeit bedeutet demzufolge, 
dass die individuelle Vielfalt in der DRK-
Kindertageseinrichtung zum Ausgangspunkt 
der pädagogischen Arbeit wird. Daraus 
resultiert auch eine rotkreuzspezifische 
Haltung der Mitarbeiter*innen in der DRK-
Kindertageseinrichtung den Kindern und 
ihren Familien gegenüber. Diese Haltung ist 
bestimmt durch Respekt für den anderen und 
ein dadurch geprägtes Miteinander. Dieses 
drückt sich aus in einer grundlegenden 
Akzeptanz, Toleranz und Wertschätzung, 
die die Individualität jedes Menschen wahr-
nimmt und ihn mit seiner Einmaligkeit wichtig 
nimmt, achtet und anerkennt. (Deutsches 
Rotes Kreuz e. V., 2015 (2), S. 25)

Die pädagogischen Fachkräfte stellen sich 
also „auf alle Kinder individuell ein, damit 
die Umsetzung des Rechts aller Kinder auf 
Bildung, Erziehung und Betreuung gewähr-
leistet werden kann. Der Inklusionsbegriff 
basiert folglich auf einem Paradigmenwech-
sel: Nicht mehr die einzelnen Kinder müssen 
sich an die Strukturen und Angebote der 
Einrichtungen anpassen, sondern diese 
richten sich am individuellen Bedarf jedes 
Kindes aus.“ (Deutsches Rotes Kreuz e. V., 
2015 (2), S. 22 ff.)

Pädagogische Fachkräfte, die eine inklusiv 
ausgerichtete Pädagogik in den DRK-Kinder-
tageseinrichtungen umsetzen, verfügen über 
fundierte Kenntnisse und entsprechende 
Kompetenzen für die pädagogische Arbeit 
mit Kindern in den Bereichen

■■ Wahrnehmung und Verständnis der 
Bildungsprozesse der Kinder

■■ Beobachtung und Dokumentation

■■ Raumgestaltung

■■ Materialangebot

■■ Entwicklung der Ich- und 
Bezugsgruppenidentität

■■ Bedeutung der Peer-Beziehungen

■■ Vorurteilsentwicklung

■■ moralische Entwicklung

■■ Entwicklung von Resilienz 
 
(Vgl. DRK e. V., 2015 (2), S. 48 ff.)

Zu den einzelnen Themen stehen in der 
Handreichung „Inklusion in DRK-Kinderta-
geseinrichtungen“ umfangreiche grundle-
gende Inhalte und methodische Anregungen 
zur Verfügung.

Da der Grundsatz der Unparteilichkeit the-
matisch vor allem eng verknüpft ist mit der 
Vorurteilsentwicklung von Kindern, wird 
dieser Aspekt einer inklusiven Arbeit an 
dieser Stelle hervorgehoben.

Zum Nachdenken

„Vorurteile beschädigen das Selbstkon-
zept der Kinder, die zur Gruppe der 
Diskriminierten und Ausgegrenzten 
gehören. Denn sie sprechen ihnen von 
vornherein die Fähigkeit ab, in dieser 
Gesellschaft etwas zu werden, und 
enthalten ihnen Chancen vor. Sie 
beschädigen aber auch das Selbstkon-
zept der Kinder, die zu den Privilegierten 
gehören. Denn sie geben ihnen das 
Gefühl, dass Erfolge nicht von der 
eigenen Anstrengung und dem eigenen 
Engagement abhängig sind, sondern 
wesentlich von der Herkunft bestimmt 
sind.“ 

(Preissing, Wagner, 2003, S. 29)

„In Deutschland gibt es bisher keine syste-
matischen, breit angelegten Untersuchungen 
zur Wahrnehmung von Unterschieden bei 
Kindern und ihren Einfluss auf deren Identi-
tätskonstruktion. Forschungsergebnisse aus 
den USA zeigen aber, dass Kinder sehr früh 
ein Bewusstsein für Unterschiede haben:

■■ Kinder nehmen Unterschiede bereits 
im ersten Lebensjahr wahr. Mit zwei 
Jahren schon zeigen ihre Kommen-
tare und Fragen, dass sie insbe-
sondere äußere körperliche Unter-
schiede wahrnehmen. In den USA ist 
es häufig zuerst die Hautfarbe, über 
die sie sprechen, es sind aber auch 
andere Besonderheiten wie Haar, 
Geschlechtsmerkmale und sichtbare 
körperliche Behinderungen.

■ Zwei-, Drei- und Vierjährige sind neu
gierig auf diese Unterschiede, wie 
generell auf alle Unterschiede. Wäh-
rend die Erwachsenen so tun, als 
gäbe es die Unterschiede nicht und 
als ob die Kinder sie nicht bemerk-
ten, nehmen die Kinder diese Unter-
schiede nicht nur wahr, sondern sie 

-

versuchen auch herauszufinden, was 
sie bedeuten.

■■ Mit vier Jahren etwa konstruieren 
Kinder ihre eigenen Theorien darü-
ber, wie Menschen so unterschied-
lich werden.“ 
 
(Derman-Sparks, 2001, S. 5)

Pädagogische Fachkräfte, die über Fach-
kompetenz einer inklusiven Pädagogik 
verfügen, wissen, dass sich Vorurteile bei 
Kindern entwickeln, indem sie

■■ aufmerksam beobachten, was sich 
um sie herum ereignet,

■■ früh eigene Theorien über die Entste-
hung von Unterschieden entwickeln,

■■ der Umwelt ständig Botschaften wie 
unmittelbare Vorurteile, aber auch 
unbewusste Mitteilungen entnehmen,

■■ über Sichtbares und Unsichtbares 
ihrer Umgebung Informationen über 
deren Bedeutung ableiten können,

■■ Botschaften aus stereotypen Bildern 
wie z. B. in Bilderbüchern, in Filmen 
und auf Kleidung entnehmen,

■■ auch ohne direkten Kontakt Stereo-
type und Vorurteile über Menschen 
und Gruppen von Menschen aus 
dem, was sie sehen und hören, über-
nehmen.  
 
(Vgl. Wagner, 2013, S. 27)

Diese Beobachtungen und Vorurteilskon-
struktionen der Kinder in einer von Ungleich-
heit und Diskriminierung gekennzeichneten 
Gesellschaft im Großen und auch in der 
Kindertagesstätte im Kleinen haben Auswir-
kungen auf das Selbstbild der Kinder und 
ihre Vorstellungen über andere Menschen. 
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Kompetenzen der Kinder im Umgang mit 
Unterschieden entstehen nicht automa-
tisch durch bestimmte Mischverhältnisse in 
der Kindergruppe. Wenn die vorhandenen 
Unterschiede nicht thematisiert werden, 
besteht die Gefahr, dass sich die Vorurteile 
verfestigen, indem die Kinder mit ihrer 
Wahrnehmung von Unterschieden alleine 
bleiben und sich diese nicht erklären kön-
nen. (Vgl. Wagner, 2012, S. 42)

Wie aber kann der pädagogische Umgang 
mit Vielfalt vorurteilsbewusst gelingen? 
Dazu können die folgenden Prinzipien als 
Orientierung dienen: 

■■ „Pädagogische Unterstützung des 
gegenseitigen Verständnisses

■■ Bewusster Umgang mit Vielfalt; 
Aufmerksamkeit der Kinder wecken 
für die Vielfalt der Interessen und 
Fähigkeiten

■■ Fähigkeiten und Talente eines Kindes 
für die anderen Kinder sichtbar 
machen

■■ Situationen für Kinder mit spezifi-
schem Förderbedarf schaffen, die 
auch für andere Kinder attraktiv sind 
(„Beziehungs-Management“)

■■ Unvertraute Signale und Verhaltens-
weisen eines Kindes für die anderen 
Kinder übersetzen

■■ Den Sinn von befremdlichem und 
herausforderndem Verhalten auf
decken, um die Normalität darin 
aufzuzeigen (was ist die Botschaft  
in diesem Verhalten?)“ 
 
(Kron, 2011, S. 91, Deutsches Rotes 
Kreuz e. V., 2015 (2), S. 61 ff.)

Verschiedene Forschungsergebnisse zeigen, 
dass Kinder sich gegenüber behinderten 
Kindern und Kindern aus verschiedenen 

Familienkulturen unterschiedlich verhalten. 
So werden z. B. Kinder mit Behinderung 
seltener von Kindern ohne Behinderung als 
Spielpartner*innen gewählt, währenddessen 
sich die Peer- Beziehungen von Kindern aus 
verschiedenen Familienkulturen bei zwei- bis 
vierjährigen Kindern nicht unterscheiden. 
(Vgl. DRK e. V., 2015 (2), S. 61)

Daraus wird deutlich, dass Kinder nicht 
unparteilich gegenüber anderen Kindern 
sind, ihr Verhalten aber stark von den päda-
gogischen Fachkräften und deren Kompe-
tenzen abhängt, z. B. davon, ob sie das 
Verständnis der Kinder und Erwachsenen 
für die individuellen Stärken und Schwä-
chen fördern und eine Haltung vermitteln, 
die Verschiedenartigkeit als Bereicherung 
für die Gruppe versteht. (Vgl. DRK e. V., 
2015 (2), S. 61)

Handlungsempfehlungen  
für die Raumgestaltung

„Eine barrierefreie Gestaltung der Räume und 
Zugänge der DRK-Kindertageseinrichtungen 
ermöglicht Teilhabe für alle Kinder. Eine 
anregungsreiche Raumgestaltung berück-
sichtigt die Bildungsprozesse aller Kinder 
und thematisiert verschiedene Facetten von 
Diversität, auch wenn es bei einem solchen 
Vorgehen auch zu Verkürzungen kommen 
kann, da der Versuch gemacht wird, mithilfe 
der Facetten Gruppen zu bilden und ihnen 
dann kollektiv Eigenschaften oder Bedin-
gungen zuzuschreiben.“ (Speck-Hamdam, 
2011, S. 14)

Pädagogische Fachkräfte, die sich dieser 
Problematik bewusst sind, berücksichtigen 
und reflektieren bei der Entwicklung von 
Raumkonzepten und der Raumgestaltung

■■ die Unterschiede zwischen Jungen 
und Mädchen,

■■ die Unterschiede im Alter der Kinder,

■■ den sozioökonomischen  
Hintergrund aller Kinder,

■■ die ethnische Zugehörigkeit und 
kulturelle Praxis,

■■ die Vielfalt der Sprachen,

■■ die unterschiedlichen  
Lerndispositionen aller Kinder,

■■ die speziellen Bedürfnisse von  
Kindern aufgrund von kleineren  
oder größeren Handicaps.“ 
 
(Vgl. Speck-Hamdam, 2011, S. 16 ff. 
und Deutsches Rotes Kreuz e. V. 
2015 (2), S. 52)

Eigene und gemeinsame Erkundungen im 
Team, wie z. B. anhand des Praxisbeispiels 
„Den Raum mit allen Sinnen erkunden“, 
ermöglichen differenzierte Erfahrungen zum 
Grundsatz Unparteilichkeit in den alltäglich 
bekannten Räumen und leiten damit einen 
Austausch und einen möglichen Verände-
rungsprozess zur Raumgestaltung und zum 
Materialangebot ein. Weitere Anregungen 
zur Raumerkundung finden Sie als Anlage 
zu dieser Handreichung.

Weitere umfangreiche Anregungen zur 
Raumgestaltung und zum Materialangebot 
finden sich in der Handreichung „Inklusion 
in DRK-Kindertageseinrichtungen“. (Vgl. 
DRK e. V., 2015 (2), S. 52 ff.)

Praxisbeispiel

Den Raum mit allen 
Sinnen erkunden 

Tasten: Lassen Sie sich mit verbunde-
nen Augen und zugestöpselten Ohren 
barfuß durch den Kindergarten führen. 
Was und wie haben Sie sich dabei 
gefühlt? Gab es Räume oder Bereiche, 
in denen Sie sich gut orientieren 
konnten?

Hören: Mit verbundenen Augen, aber 
gut gespitzten Ohren, geht es bei vollem 
Betrieb durch alle Räume. Haben Sie 
Unterschiede bezüglich der Akustik 
gemerkt? Gibt es leise, gedämpfte, 
angenehme und laute, schrille, nach
hallende Zonen?

Riechen: Augen zu, Nase auf. Haben 
Sie einen Raum am Geruch erkannt? 
Bestimmt, denn Putzkammer, Toilette, 
Küche, Keller- und Wickelraum haben 
einen einzigartigen Geruch. Welche 
Gerüche finden Sie anregend, welche 
abstoßend?

Sehen: Nehmen Sie bestimmte Details 
unter die Lupe oder zoomen Sie diese 
mit einer Kamera ganz nahe heran. 
Besonders eindrucksvoll sind beispiels-
weise Großaufnahmen verrosteter 
Rohrleitungen oder verstaubter  
Zimmerpflanzen.“ 

(Franz, Vollmert, 2005, S. 13)
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Handlungsempfehlungen für  
die Zusammenarbeit mit Eltern

Die Grundlage für eine inklusive Zusam-
menarbeit mit Eltern in DRK-Kinderta-
geseinrichtungen bilden eine vorurteils-
bewusste Haltung gegenüber den Eltern, 
die Gestaltung barrierefreier Zugänge und 
barrierefreier Kommunikation, der Aufbau 
einer Kompetenzpartnerschaft mit Eltern 
und die regelmäßige Beschäftigung im 
Team mit Konfliktthemen aus dem Kontext 
inklusiver Pädagogik (vgl. DRK e. V., 2015 
(2), S. 72). Für all diese Aspekte stehen 
entsprechende Anregungen für die prak-
tische Arbeit in der Handreichung „Inklu-
sion in DRK-Kindertageseinrichtungen“ 
zur Verfügung. 

Bei der vorurteilsbewussten Haltung gegen-
über den Eltern spielt die Willkommens-
kultur in der Kindertageseinrichtung eine 
große Rolle. Die pädagogischen Fachkräfte 
schaffen eine positive Willkommenskultur, 
indem sie

■■ die Familienkulturen (ethnische Kul-
tur, pädagogische Kultur) achten,

■■ die Vielfalt der Lebensentwürfe von 
Elternschaft und Familienmodellen 
achten,

■■ die Eltern nicht belehren, wenn sie 
nicht ihren Erwartungen und inneren 
Bildern von Eltern entsprechen,

■■ ihre Angebote familien- und bedarfs-
orientiert planen,

■■ einen Ort des Angenommenseins 
und Wohlfühlens für Eltern schaffen,

■■ einen Ort bieten, an dem Eltern vor 
allem Eltern sein dürfen und nicht die 
Therapeutenrolle innehaben müssen,

■■ Angebote für Eltern entwickeln, bei 
denen sie sich auch mal als Mann, 
und Frau erleben dürfen. 
 
(Deutsches Rotes Kreuz e. V., 2015 
(2), S. 73)

„Pädagogische Fachkräfte, die bei der 
Etablierung inklusiver Strukturen der DRK-
Kindertageseinrichtung auch den Eltern 
einen barrierefreien Zugang ermöglichen 
wollen, setzen sich im Team mit unter-
schiedlichen Aspekten von Barrierefreiheit 
auseinander und nehmen, soweit möglich, 
Einfluss auf die Beseitigung der vorhandenen 
institutionellen Barrieren.“ (Deutsches Rotes 
Kreuz e. V., 2015 (2), S. 74)

Der Aufbau einer Kompetenzpartnerschaft 
mit Eltern basiert auf einem Dialog auf 
Augenhöhe zwischen den Eltern und den 
pädagogischen Fachkräften, der eine wich-
tige Grundlage für eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit bildet. Dies umfasst die 
gegenseitige Wertschätzung von Ressour-
cen und Kompetenzen und bezieht die 
Eltern als Spezialist*innen für ihre Kinder 
in die Arbeit der Kindertageseinrichtung 
mit ein (vgl. DRK e. V., 2015 (2), S. 79 ff.). 
Ein Mangel an Sprachkenntnissen kann 
dabei zu einer Barriere zwischen den Eltern 
und den pädagogischen Fachkräften werden. 

Pädagogische Fachkräfte, die diese Bar-
rieren überwinden wollen,

■■ denken für die Gestaltung des Dialo-
ges mit Eltern alternative Kommuni-
kationsformen mit (unterschiedliche 
Sprachen, Gebärdensprache, einfa-
che Sprache),

■■ nutzen unterschiedliche Materialien 
in Bild, Schrift und Ton (z. B. Pikto-
gramme, Fotos und Videos),

■■ arbeiten mit Dolmetscher*innen für 
die in der Einrichtung vertretenen 
Familiensprachen zusammen,

■■ nutzen die Kompetenzen ihrer mehr-
sprachigen pädagogischen Fach-
kräfte.“  
 
(Deutsches Rotes Kreuz e. V., 2015 
(2), S. 79)

Auch wenn die Kindertageseinrichtung über 
eine hohe Qualität in der Zusammenarbeit 
mit Eltern verfügt, wird es unvermeidbare 
Konflikte mit Eltern geben, für die ein 
Beschwerde- und Konfliktmanagement 
entwickelt und regelmäßig evaluiert wer-
den sollte. Dabei stehen die Themen der 
Eltern, die durch eine inklusive Pädagogik 
auftreten können, im Vordergrund.

Die pädagogischen Fachkräfte

■■ „nehmen die Vorbehalte gegenüber 
einer inklusiven Pädagogik von Eltern 
bewusst wahr,

■■ bearbeiten diese aktiv und transpa-
rent für alle Beteiligten,

■■ bauen die Ängste und die Reser-
viertheit der Eltern untereinander mit 
verschiedenen Angeboten ab,

■■ nutzen ihre Fachkenntnisse, um ihre 
Argumente in den Dialog sicher ein-
bringen zu können,

■■ thematisieren die oftmals unbe-
wusste Angst der Eltern, dass zu 
wenig zeitliche Ressourcen für eine 
angemessene Betreuung, Bildung 
und Erziehung aller Kinder da sind,

■■ berücksichtigen bei der Analyse des 
Konfliktes die unterschiedlichen Kul-
turen von Konflikten,

■■ interessieren sich für die Biografie 
der Eltern in Bezug auf Konflikte,

■■ setzen sich beim Umgang mit Medi-
kamenten für die Kinder mit den 
Erwartungen der Eltern auseinander 
(vgl. DRK e. V. ,(6), 2012),

■■ setzen sich mit aktuellem medizini-
schen Wissen auseinander, z. B. bei 
der Verordnung und Verabreichung 
des Medikamentes Ritalin.“  
 
(Deutsches Rotes Kreuz e. V., 2015 
(2), S. 81 ff.)

Handlungsempfehlungen für  
die pädagogischen Fachkräfte

Eine vorurteilsbewusste Bildung und Erzie-
hung basiert auf einem bewussten und 
kompetenten Umgang mit Unterschieden. 
Dies umfasst auch den offenen Austausch 
der pädagogischen Fachkräfte im Team zu 
den eigenen Vorurteilen. Die Voraussetzung 
dafür ist die Bereitschaft zur Reflexion 
verbunden mit der Bereitschaft zu einer 
Veränderung der eigenen Haltung und zur 
Entwicklung neuer Handlungsoptionen. Für 
diese intensiven Prozesse im Team braucht 
es ausreichend Zeit und Raum. 

Die pädagogischen Fachkräfte werden sich 
in diesem Zusammenhang auch mit dem 
Thema des Umgangs mit Antipathien, aber 
auch mit Sympathien auseinandersetzen. 
So haben die pädagogischen Fachkräfte 
unterschiedliche Sympathien und auch 
Antipathien für die Kinder in ihrer Kinder-
tageseinrichtung. Und auch Kinder haben 
unterschiedliche Sympathien für die päda-
gogischen Fachkräfte, sie wählen bereits in 
der Eingewöhnung ihre Bindungsperson aus. 

Es gilt hier, den Anspruch, dass die pädago-
gischen Fachkräfte allen Kindern die gleichen 
Sympathien entgegenbringen müssen, 
kritisch zu hinterfragen, die Sympathien 
und Antipathien gegenüber den einzelnen 
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Kindern im Team durch einen offenen Aus-
tausch transparent zu machen. So kann es 
gemeinsam gelingen, für alle Kinder eine 
pädagogische Fachkraft im Team zu finden, 
die ihnen Sympathien entgegenbringt. Das 
bedeutet, im Team eine Haltung zu entwi-
ckeln, die es den pädagogischen Fachkräften 
erlaubt, einzelne Kinder nicht zu mögen. 

Bei übergroßen Sympathien der pädago-
gischen Fachkräfte gegenüber einzelnen 
Kindern spielt dagegen das Thema „Nähe 
und Distanz“ eine große Rolle. Auch hierzu 
kann das Team sich offen auf einer fachlichen 
Ebene auseinandersetzen. Dieser Austausch 
trägt zu einem professionell pädagogischen 
Verhältnis gegenüber allen Kindern bei 
und verhindert, dass eine pädagogische 
Fachkraft ihre Rolle eher mit der Rolle von 
Eltern vermischt. Es ist nicht die Aufgabe 
der pädagogischen Fachkräfte, die Kinder 
„lieb zu haben“ und damit in die Gefahr 
zu kommen, das Lieblingskind zu instru-
mentalisieren für die eigenen Bedürfnisse 
nach Nähe. 

Unterstützung bei der Auseinandersetzung 
mit dem Thema Nähe und Distanz bietet 
den pädagogischen Fachkräften eine Ver-
haltensampel, die unter den Farben rot, 
gelb und grün auflistet, welches Verhalten 
nicht richtig ist und in der Kindertagesein-
richtung nicht akzeptiert wird und werden 
darf, welches Verhalten pädagogisch kritisch 
und für die Entwicklung der Kinder nicht 
förderlich ist und welches Verhalten päda-
gogisch richtig ist.

Praxisbeispiel

 Nähe und Distanz
Lasse kommt mit zwei weiteren Kindern zu seiner 
Erzieherin Astrid und weint ein wenig.

Astrid handelt nicht sofort, indem sie tröstet, 
umarmt, kühlt, ihn auf den Schoß nimmt oder was 
es sonst so an schnellen Tröste-Schemata gibt, 
sondern sie wendet sich ganz Lasse zu, schaut ihn 
an und sagt: „Oh, Lasse, Was ist denn passiert?“ 
Lasse antwortet, aber er ist nicht zu verstehen. 

Astrid setzt sich auf einen der Kinderstühle und ist 
nun mit Lasse auf Augenhöhe und sagt: „Erzähl 
nochmal. Ich habe Dich gar nicht verstanden.“ 
Lasse steht vor ihr und wiederholt nochmal. Da 
Lasse keine Anstalten macht, sich auf Astrids Schoß 
zu setzen, bleiben die drei Kinder vor ihr stehen. 

Es entspinnt sich eine kleine Unterhaltung, während 
der Astrid immer noch mal einfühlsam nachfragt und 
wiedergibt, was sie verstanden hat. Der Sachverhalt 
wird geklärt, ohne das unnötig in die Länge zu 
ziehen, und auch die anderen beiden Kinder steuern 
Informationen bei.

Als Astrid sicher ist, dass sie das Geschehen richtig 
nachvollzogen hat, fühlt auch Lasse sich gut 
verstanden und wird ruhig. Astrid fragt Lasse nun: 
„Und kann ich noch etwas für Dich tun?“ Lasse 
möchte mit ihr nochmal zum Ort des Geschehens 
gehen und Astrid kommt mit.

(Susanne Rademacher, Leiterin der DRK-Kinder
tagesstätte Dänischenhagen)

Gehen Sie mit Ihrem Team auf die Suche:

■■ Wie werden die Kinder in Ihrer Kindertages
einrichtung getröstet?

■■ Wie verdeutlichen Kinder dabei ihre Wünsche 
nach Nähe oder Distanz?

■■ Wie können die Kinder respektvoll getröstet 
werden, ohne ihre Traurigkeit, Angst oder ihren 
Schmerz zu verharmlosen und zu bagatellisieren 
(„Ach, das ist ja nicht so schlimm. Da musst  
Du gar nicht weinen.“)

■■ Wie können Sie sich im Team gegenseitig unter-
stützen, damit Sie selber beim Trösten innerlich 
ruhig und gefasst sind und sich so die eigene 
Unruhe nicht auf die Kinder überträgt?



Was die Grundsätze der Internationalen  
Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung für  
unsere pädagogische Arbeit bedeuten.

Neutralität
Wir bilden Vertrauen und lösen 

Konflikte gemeinsam.

Kurz gefasst

Unser pädagogisches Handeln ist geleitet vom Grundsatz 
der Neutralität.

Die Einnahme einer neutralen Position macht es möglich, 
Vertrauen zu bilden, Vermittlungsversuche zu initiieren und 
Konfliktlösungen zu erarbeiten. Wir fördern die Kompetenz 
zur Konfliktlösung der Kinder und bauen durch sichere Bin-
dungserfahrung Vertrauen auf.

Neutralität in der pädagogischen Arbeit bedeutet auch, die 
Gefühle der Kinder zu achten und sie als eigenständige Per-
sönlichkeiten zu respektieren. Wir unterstützen einfühlsam 
ihre Fähigkeit, die eigenen Interessen wahrzunehmen, diese 
mitteilen zu können und sich eigenständig entscheiden zu 
können. So lernen Kinder in Konflikten gemeinsam nach 
Lösungen zu suchen.

Neutralität setzt eine Haltung der Allparteilichkeit voraus. 
Das bedeutet, die Perspektiven aller Parteien wahrzuneh-
men, zu berücksichtigen und zwischen ihnen zu vermitteln.
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7.3 	Handlungsempfehlungen 
für den Grundsatz 
Neutralität

Um das Vertrauen aller zu bewahren, ent-
halten sich die Mitglieder der Rotkreuz- und 
Rothalbmond-Bewegung der Teilnahme an 
Feindseligkeiten und Auseinandersetzungen. 

Diese Aussage hat auch für die pädago-
gische Arbeit in den DRK-Kindertagesein-
richtungen eine große Bedeutung. Selbst-
verständlich stehen auch die pädagogischen 
Fachkräfte für diesen Grundsatz ein und 
verhalten sich weder den Kindern noch den 
Eltern gegenüber feindselig. Das beinhaltet 
auch, gegenüber den Kindern und Eltern 
nicht übergriffig zu werden. Oftmals finden 
Übergriffe gegenüber Kindern im alltäg-
lichen Umgang mit ihnen statt. Sie werden 
unter dem Fachbegriff Micro-Aggressionen 
diskutiert. 

„Micro-Aggressionen sind ‚kleineʻ alltäg-
liche Herabwürdigungen, die absichtlich 
oder auch unabsichtlich stattfinden. Die 
negativen Aspekte von Micro-Aggressionen 
wie z. B. alltägliche kleine Beleidigungen, 
Grenzüberschreitungen und Missachtungen 
wirken mit ihren negativen Aspekten auf das 
Selbstwertgefühl und die Gesundheit ein.“ 
(Deutsches Rotes Kreuz e. V., 2015 (2), S. 87)
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Pädagogische Fachkräfte, die gegenüber 
den Kindern nicht übergriffig werden, 

■■ deuten nicht eigenmächtig die 
Gefühle der Kinder („Sprich Jonas 
nicht an, der ist heute sauer.“),

■■ werten die Gefühle der Kinder nicht 
ab („Jonas ist schon wieder bockig.“, 
Variante: „Jonas hat schon wieder 
sein Böckchen.“),

■■ bewerten nicht die Gefühle der  
Kinder („Ach, das ist doch nicht  
so schlimm!“),

■■ achten die körperliche Integrität des 
Kindes (streicheln dem Kind nicht 
von oben eigenmächtig über den 
Kopf, holen es nicht einfach ohne 
sein Einverständnis auf den Schoß),

■■ enthalten sich bewertender und 
entwürdigender Äußerungen über 
Kinder („Na, da kommt ja unsere 
Schnecke.“),

■■ entwerten nicht die gemalten Bilder 
der Kinder, indem sie ihre schrift-
lichen Erläuterungen in das Bild 
einfügen „Das ist ein Auto, ein Pferd, 
ein Haus…“).

Praxisbeispiel

 Das Recht des Kindes auf seinen eigenen Namen 
oder „das Kind beim Namen nennen!“

„Der Name ist ein Stück des Seins und der Seele.“ 
Thomas Mann (1875–1955)

Bei Spitz- und Kosenamen sind der Fantasie oftmals 
keine (Schmerz-) Grenzen gesetzt. Wenn wir sie 
hören oder selber aussprechen, lösen sie automa-
tisch Bilder und Emotionen bei uns aus. Was für ein 
Kind haben Sie im Kopf, wenn Sie die Kosenamen 
„Moppelchen“, „kleine Prinzessin“, „Engelchen“ 
oder „Stinker“ hören? Es hat immer etwas mit 
Beziehung, Wahrnehmung, Respekt und Wertschät-
zung zu tun, wie wir Menschen ansprechen und 
auch angesprochen werden wollen.

Stellen Sie sich selbst und in Ihrem Team doch 
einmal folgende Fragen:

■■ Haben wir die Kinder schon einmal selber gefragt, 
wie sie genannt werden möchten? Benutzen 
wir Kosenamen für die Kinder oder mit den 
Kolleg*innen untereinander? Wenn ja, warum?

■■ Wie wirkt es auf das Kind selber, auf die anderen 
Kinder, die Kolleg*innen und Eltern, wenn das 
Kind mit Kosenamen angesprochen wird?

■■ Wie gehe ich/gehen wir damit um, wenn in  
einer Gruppe mehrere Kinder denselben  
Namen haben?

■■ In welchen Kontexten verwenden wir Kose
namen (z. B. Trösten, Wickeln, Essen, Konflikt
situationen)?

■■ Geht es um die Bedürfnisse des Kindes oder  
um die Befriedigung meiner eigenen Bedürf-
nisse, wenn ich ein Kind mit Kosenamen 
anspreche?

■■ Wie dürfen die Kinder die Erzieher*innen nen-
nen? Wie reagiere ich, wenn mir ein Kind einen 
Kosenamen gibt?

 
Fragen Sie die Eltern beim Elternabend doch ruhig 
einmal danach, wann und warum sie sich für den 
Namen ihres Kindes entschieden haben. Gibt es 
eine Geschichte zu dem Namen? Ob der Name des 
Kindes eine bestimmte Bedeutung hat und was für 
Kosenamen in der Familie füreinander verwendet 
werden?

„Wer den Namen eines anderen behält und ihn 
immer weiter ausspricht, macht dem Betreffenden 
ein diskretes, aber wirkungsvolles Kompliment.“ 
Dale Carnagey (1888–1955)

(Julia Liedtke, Fachberatung, DRK Hamburg 
Kinder- und Jugendhilfe gGmbH)

Handlungsempfehlungen für 
die pädagogische Arbeit mit 
Kindern 

Die Einnahme einer neutralen Position, 
wie sie aus dem Grundsatz Neutralität 
erwächst, „macht es möglich, Vertrauen 
zu bilden, Vermittlungsversuche zu initiie-
ren und Konfliktlösungen zu erarbeiten.“  
(Deutsches Rotes Kreuz e. V., 2. Auflage 
2012 (4), S. 17)

Das Thema „Bildung von Vertrauen“ ist 
eng mit dem Thema „sichere Bindungs-
erfahrungen“ verknüpft. Kinder, auf deren 
Bindungssignale Eltern bzw. pädagogische 
Fachkräfte zuverlässig und für das Kind 
vorhersehbar reagieren, bauen durch diese 
Erfahrung Vertrauen auf. Die Handreichung 
„Anwaltschaftliche Vertretung in DRK-Kin-
dertageseinrichtungen“ beschäftigt sich 
intensiv mit diesem Thema. (Vgl. DRK e. 
V., 2014, S. 34 ff.)

Pädagogische Fachkräfte, die sich im 
Rahmen ihrer Auseinandersetzung mit 
dem Grundsatz Neutralität mit Konflikten 
unter Kindern und ihrer Rolle als Mediato-
rin beschäftigen (Vermittlungsversuche 
initiieren),

■■ begeben sich in einen Prozess des 
Erforschens der Interaktionsprozesse 
der Kinder, indem sie sich über ihre 
Wahrnehmungen mit den anderen 
pädagogischen Fachkräften aus-
tauschen, da sie wissen, dass die 
eigene Wahrnehmung nur einen Teil 
der Wirklichkeit erfasst,

■■ tragen durch die gegenseitigen 
Ergänzungen, Sichtweisen und 
Entdeckungen zu einem besseren 
Verständnis der Anliegen der Kinder 
bei,

■■ wissen um Beeinflussung ihrer 
Wahrnehmung und Aufmerksamkeit 
durch ihre persönliche Geschichte, 
ihre Vorerfahrungen und Gewohnhei-
ten, ihre momentane Situation, ihren 
Wissensstand und ihre allgemeinen 
und persönlichen Wertmaßstäbe,

■■ nutzen die Videographie als Methode 
zum Verständnis von komplexen 
Interaktionsprozessen zwischen 
Kindern.

Zum Weiterlesen

Videographie in der 
pädagogischen 

Arbeit mit Kindern 
Gloger-Wendland, Kerstin; Reekers, 
Helga: Ressourcenorientierte Video
arbeit in der Kita; nifbe Themenheft  
Nr. 25, 2014.

Goltsche, Irene: Anwendungsbereiche 
des Video-Home-Trainings (VHT): 
Geglücktes im Blick; Bad Heilbrunn 
2009.

Sparringa, Doris: Reflexion und Dialog-
kultur stärken. Möglichkeiten der 
Videobegleitung VIB in der pädagogi-
schen Arbeit und im Team. In: Kinder
garten heute, Das Leitungsheft,  
Freiburg 2/2014.

Um Konfliktlösungen mit Kindern erarbei-
ten zu können, sind zwei Voraussetzungen 
bei den pädagogischen Fachkräften erforder-
lich: erstens entwicklungspsychologisches 
Wissen um die Entwicklung von Kompe-
tenzen von Kindern für die Konfliktbearbei-
tung und zweitens die Reflexion und das 
Bewusstmachen der eigenen Einstellung 
zu Konflikten. 
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Definition

Konfliktfähigkeit
„Konfliktfähigkeit begreifen wir als eine 
Kompetenz, konstruktiv mit Differenzen 
zwischen Menschen umzugehen.“ 
(Dittrich, 2005, S. 2)

Die Grundlage für die Kompetenz der 
Kinder Konflikte bearbeiten zu können, 
bildet ihre Fähigkeit der Wahrnehmung 
der eigenen Interessen, diese mitteilen zu 
können und sich eigenständig entscheiden 
zu können. Erst dann können die Kinder in 
Konflikten zur Klärung von Sachverhalten 
beitragen, Regeln finden und gemeinsam 
nach Lösungen suchen. 

Deshalb müssen Erwartungen der päda-
gogischen Fachkräfte an die Kinder, wie 
Rücksicht aufeinander nehmen, an andere 
abgeben und die eigenen Bedürfnisse 
zurückstellen und sich unterordnen, kritisch 
betrachtet werden. Diese Kompetenzen der 
Kinder tragen nicht zur Konfliktkompetenz 
bei, denn nur „in der Auseinandersetzung 
mit den Anderen entwickeln sie Verständ-
nis füreinander. Hier können die Kinder 
erleben, dass ihre Meinung zählt und ihre 
persönlichen Gefühle und Grenzen von den 
anderen geachtet werden. Und das wiede-
rum ist eine wichtige Grundlage dafür, auch 
anderen Achtung entgegenzubringen und 
ihnen Handlungsspielraum zuzugestehen.“ 
(Dörfler, 2002, S. 4)

Die Aushandlungsprozesse zwischen den 
Kindern auch unter Beteiligung der päda-
gogischen Fachkräfte rücken damit in den 
Vordergrund der pädagogischen Arbeit. 
Diese benötigen ausreichend Zeit und vor 
allem Zurückhaltung der pädagogischen 
Fachkräfte schnelle Lösungsvorschläge 
zu präsentieren. (Vgl. Dörfler, 2002, S. 3 ff.) 

„Aufforderungen wie: ‚entschuldige dich 
bitte beim anderenʻ,lass sie doch mitspielenʻ 
oder ‚teilt euch doch die Baueckeʻ würgen 
die verhandelten Themen ab und stoßen bei 
den Kindern eher auf Unverständnis. Solche 
Vorschläge verlangen von den Kindern, 
Abstand zu nehmen von ihren Interessen 
und lassen den Sinn ihrer Auseinanderset-
zung hinfällig werden.“ (Dittrich, 2005, S. 5)

„Soziale Verantwortung kann man nicht 
lehren. Sie entwickelt sich in der Interaktion 
mit anderen Kindern und Erwachsenen.“ 
(Dörfler, 2002, S. 5)

Der Umgang der pädagogischen Fachkräfte 
mit Konflikten unter Kindern ist biografisch 
geprägt und wird von eigenen Kindheits-
erlebnissen, aber auch aktuellen Erzie-
hungsnormen beeinflusst. Es ist deshalb 
wichtig, mit den eigenen Erinnerungen der 
pädagogischen Fachkräfte im Team bewusst 
zu arbeiten und sie als Ausgangspunkt für 
das Verständnis der Konflikte unter Kindern 
zu nutzen.

Die pädagogischen Fachkräfte können 
sich bei der Auseinandersetzung mit der 
Bedeutung von Konflikten für sich persönlich 
auch mit ihren verschiedenen Wahrneh-
mungsbrillen beschäftigen:

■■ der Moral-Brille („So etwas darf nicht 
passieren!“)

■■ der Täter-Opfer-Brille („Das ist der 
Provokateur. Die arme Kleine.“)

■■ der Geschlechtsrollen-Brille („Das 
ist typisch Mädchen. Die Jungen 
machen das immer so.“)

■■ der Diagnose-Brille („Dieses Kind 
will Aufmerksamkeit. Es will seine 
Macht ausspielen, will sich immer 
durchsetzen.“)

Entscheidend, um Interaktionsprozesse 
unter Kindern wahrnehmen zu können und 
sie zu verstehen, ist 

■■ die Interaktions-Brille: „Was haben 
die Kinder gerade miteinander?“ 

(Vgl. Schneider, 2002, S. 5 ff.)

Handlungsempfehlungen  
für die Raumgestaltung

Konflikte unter Kindern entstehen häufig 
auch durch Strukturprobleme, wie z. B. durch 
zu wenig Material, zu lange Wartezeiten, 
einen zerstückelten Tagesablauf, zu enge 
Garderoben oder eine Raumgestaltung, die 
die Bedürfnisse und Interessen der Kinder 
nicht und nicht ausreichend berücksich-
tigt. Die Raumgestaltung sollte also dazu 
beitragen, dass sie die Entstehung von 
Konflikten verringert. 

Pädagogische Fachkräfte, die wissen, dass 
sie das Zusammenspiel unter Kindern durch 
die Raumgestaltung positiv beeinflussen 
können,

■■ trennen ruhige und laute Spielberei-
che voneinander,

■■ schaffen Räume, in denen Kinder 
durch die Materialien einen hohen 
Gestaltungsspielraum haben,

■■ öffnen die Räume der Einrichtung für 
alle Kinder, damit sie sich nicht nur in 
einem Raum aufhalten müssen, denn 
ein einzelner Gruppenraum kann 
nicht alle Grundbedürfnisse gleicher-
maßen befriedigen,

■■ öffnen Flure und andere kaum 
genutzte Räume der Einrichtung  
für unterschiedliche Tätigkeiten  
der Kinder,

■■ schaffen damit ausreichende Rück-
zugsmöglichkeiten für kleinere Grup-
pen, damit Konflikte nicht durch die 
An- und Überforderungen einer zu 
großen Spielgruppe entstehen,

■■ schaffen ausreichende räumliche 
Begegnungsmöglichkeiten für 
Gleichaltrige und Kinder mit gleichen 
Interessen, damit Konflikte unter 
Kindern nicht durch Langeweile 
entstehen,

■■ übertragen ihr Wissen über die Ent-
wicklung von Kindern in die Raum-
gestaltung und das Materialangebot, 
wie es das Praxisbeispiel zeigt.
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Praxisbeispiel

Doppeltes Spielzeug für Nachahmung
Kinder nutzen in den ersten Lebensjahren verschie-
dene Formen der Kommunikation. Auch in der 
zweiten Hälfte des zweiten Lebensjahres spielt der 
sprachliche Austausch noch eine untergeordnete 
Rolle, auch wenn die Kinder über einen ständig 
wachsenden Wortschatz verfügen. Die Kinder 
nutzen für die Verständigung untereinander Mimik, 
Gestik und Körperhaltung. Zum Beispiel lächeln sie 
sich untereinander an und zeigen auf interessante 
Objekte. 

Wenn Kinder anderen Kindern Spielzeug anbieten, 
steht häufig der Wunsch nach Nachahmung 
dahinter.

Die Nachahmung von Gleichaltrigen ist eine wichtige 
positive Interaktion zwischen Kindern und bedeut-
same Kommunikationsform von Kindern im Alter 
von eineinhalb bis drei Jahren. Nachahmung 
bedeutet, dass ein Kind so sein will wie das  
andere Kind. 

Um die Nachahmung von Kindern zu ermöglichen, 
sind identische Objekte dafür notwendig. Dies 
wurde in Experimenten bestätigt, in denen zwei 
gleichaltrige Kinder ein Dutzend verschiedener 
Spielsachen in doppelter Ausführung zur Verfügung 
gestellt wurde (Sonnenbrillen, Regenschirme, 
Handbesen und Besen, Hüte).

Nachahmung ist eine Art vorsprachliche Kommuni-
kation. Sie besitzt fast alle Charakteristika der 
Sprache: das sich Abwechseln, erst bist du dran, 
dann ich, du imitierst mich, erst bin ich das Vorbild 
und dann du. Außerdem erfordert sie Aufmerksam-
keit gegenüber dem anderen, denn man macht ja 
gleichzeitig dasselbe. 

Es geht darum, genau das Gleiche zu tun und nicht, 
ob man Vorbild oder Nachahmer*in ist. In solchen 
Situationen lernt man, die*den andere*n zu spiegeln, 
man erfährt, wie man selbst aussieht, indem man 
den anderen beobachtet und man lernt genau das 
Gleiche zu tun wie der andere. 

Es ergibt sich also eine fabelhafte Gelegenheit, 
seinen Körper, seine Intentionen und seine Handlun-
gen beherrschen zu lernen und sich als Urheber*in 
der eigenen Aktivitäten zu fühlen.

Wenn ein Kind das Spielzeug eines anderen Kindes 
fordert, kann auch der Wunsch nach Nachahmung 
dahinterstehen und solch konflikthafte Auseinander-
setzungen (Scheinkonflikte, die sich in ein komplet-
tes Einverständnis wandeln) können verhindert 
werden, indem zwei identische Objekte der Spiel-
zeuge vorhanden sind. (Vgl. Arte: Aus Kindern 
werden Leute, Film März 2004)

Gehen auch Sie mit Ihrem Team auf die Suche:

■■ Welche Spielobjekte werden von vielen Kindern 
gerne genutzt und sollten deshalb in ausrei-
chender Anzahl vorhanden sein?

■■ Um welche Spielobjekte entstehen häufig  
Streitigkeiten unter den Kindern?

■■ Gibt es vermeintlich gleiche Spielobjekte, bei 
denen aber eines besonders nachgefragt wird 
von den Kindern, z. B. unter allen roten Bobby 
Cars gibt es ein weißes Bobby Car?

(Barbara Wever, Fachberatung und Fortbildung für 
Kindertageseinrichtungen, Kiel)

Handlungsempfehlungen für  
die Zusammenarbeit mit Eltern

Auch bei der Zusammenarbeit mit Eltern 
eröffnet das Einnehmen einer neutralen Posi-
tion bedeutsame Handlungsmöglichkeiten 
für die pädagogischen Fachkräfte, nämlich 
Vertrauen zu bilden und Konfliktlösungen 
zu erarbeiten.

Eine gelungene Aufnahme und eine gute 
Eingewöhnung in die DRK-Kindertagesein-
richtung sowie regelmäßige Entwicklungsge-
spräche und ein „Tür- und Angel-Kontakt“, 
der zu einem vertrauensvollen Austausch 
über die alltäglichen Belange des Kindes 
und seiner Familie beiträgt, sind für den 
Aufbau einer vertrauensvollen Bildungs-
und Erziehungspartnerschaft unersetzlich 
(vgl. DRK e. V., 2014, S. 59 ff.). Sie wirken 
ebenfalls präventiv, sodass Konflikte und Pro-
bleme zwischen Eltern und pädagogischen 
Fachkräften eher die Ausnahme sind. Auch 
wenn dadurch die Grundlagen für eine gute 
Zusammenarbeit gelegt sind, lassen sich 
Konflikte nicht ganz vermeiden und stellen, 
wenn sie auftreten, spezielle Anforderungen 
an die pädagogischen Fachkräfte.

Pädagogische Fachkräfte, die diese Kon-
flikte annehmen wollen, beachten folgende 
hilfreiche Strategien:

■■ Sich an bereits überstandene  
Konflikte erinnern 
Jede*r Erzieher*in hat im eigenen 
Leben schon Konflikte durchge-
standen. Jede*r war also in diesem 
Sinne schon einmal erfolgreich. Da 
kann es helfen, sich daran zu erin-
nern, wie das in anderen Situationen 
funktioniert hat. Vor allem sich an die 
Gefühle danach zu erinnern, ist sinn-
voll, an das Gefühl, etwas bereinigt 
und geklärt zu haben, an das Gefühl 
der eigenen Sicherheit und Kraft usw. 
 

■■ Sich das Schlimmste ausmalen, 
was passieren könnte („worst 
case“) und dabei die Entdeckung 
machen, dass „das Schlimmste“  
gar nicht so schlimm ist. Damit  
würde der Konflikt eventuell den 
Hauch der Katastrophe verlieren.

■■ Umdeuten 
Wenn man so will, ist jeder Kon-
flikt eine willkommene Gelegenheit, 
einmal etwas auszuprobieren, was 
ich mir vielleicht vorgenommen habe. 
Umdeuten, d. h. die positive Seite 
daran zu entdecken, herauszufinden, 
was ich dabei lernen könnte, was ich 
eventuell endlich vom Tisch hätte, 
ginge ich es an usw.

■■ Den Konflikt als Informations­
gewinn betrachten 
Im Konflikt wird vieles erst sicht-
bar, was ansonsten verborgen 
bleibt. Widerstand ist eine Gelegen
heit, die mir ermöglicht, die*den 
Konfliktpartner*in einmal mit anderen 
Augen zu betrachten. Eltern, die sich 
offensichtlich über eine Angelegen-
heit erzürnen, veröffentlichen damit 
ja auch etwas über sich. Sie zeigen 
uns, was für sie eine besonders hohe 
Bedeutung hat. Wenn es gelingt, 
dies wahrzunehmen, kann ich darauf 
eingehen.

■■ An der anderen Konfliktpartei 
etwas Positives entdecken 
Es müsste eigentlich fast immer 
gelingen, an der anderen Konfliktpar-
tei auch etwas zu entdecken, was mir 
vielleicht sympathisch erscheint, was 
mich an ihr interessieren würde, was 
mir gefällt, wo ich übereinstimmen 
könnte. Auch diese Strategie redu-
ziert den Konflikt auf das Eigentliche 
und nimmt ihm die Übersteigerung. 
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Sie lässt die*den Konfliktpartner*in 
als jemanden erscheinen, mit 
der*dem ich in einem oder mehreren 
Punkten nicht übereinstimme. Sie 
verhindert, dass der*die andere  
zur (persönlichen) Gegner*in wird. 
 
(Klein, Vogt, 2008, S. 138)

Zum Weiterlesen

Beier, Irene M.: Mit Eltern im Gespräch. 
Ein Leitfaden für Krippe und Kita; 
Seelze-Velber 2010.

Lindner, Ulrike: Klare Worte finden. 
Elterngespräche in der Kita. Professio-
nell vorbereiten, kompetent kommunizie-
ren, Konflikte entschärfen; Mülheim an 
der Ruhr 2013.

Theorie und Praxis der Sozialpädagogik: 
Sich mit Eltern verständigen. Forderun-
gen, Beschwerden, Schwierigkeiten; 
Velber, 4/2010.

Handlungsempfehlungen für  
die pädagogischen Fachkräfte

Nach dem Grundsatz der Neutralität sind 
die pädagogischen Fachkräfte zu poli-
tischer, religiöser und ideologischer Neu-
tralität verpflichtet. Diese Verpflichtung 
wird allerdings durch den Grundsatz der 
Menschlichkeit, z. B. zu humanitären Fragen 
in der öffentlichen Diskussion Stellung zu 
nehmen, um die Anliegen von schutz- und 
hilfebedürftigen Menschen zu vertreten, 
berührt. Aus dem Ausgleich zwischen beiden 
Positionen ergibt sich, dass Anwaltschaft 
Teil der Aufgaben des Roten Kreuzes ist.  
(Vgl. DRK e. V., 2015 (4), S. 15)

„Neutralität ist nicht gleichzusetzen mit 
Untätigkeit. Der Grundsatz der Neutralität 
verpflichtet das Rote Kreuz jedoch, einen 
Weg in der anwaltschaftlichen Vertretung 
zu finden, der ihm nicht den Zugang zu den 
verschiedenen Ansprechpartnern versperrt.“ 
(Deutsches Rotes Kreuz e. V., 2013, S. 4) 

Daraus ergibt sich die besondere Heraus-
forderung für die pädagogischen Fach-
kräfte, eine Haltung der Allparteilichkeit 
anzunehmen und danach zu handeln. Das 
bedeutet, die Perspektiven aller Parteien 
wahrzunehmen, zu berücksichtigen und 
zwischen ihnen zu vermitteln.

Definition

Anwaltschaftliche 
Vertretung

Unter anwaltschaftlicher Vertretung 
verstehen wir die Wahrnehmung und 
Vertretung der Interessen derjenigen 
Menschen, „die der Hilfe und Unterstüt-
zung bedürfen, um soziale Benachteili-
gung, Not und menschenunwürdige 
Situationen zu beseitigen sowie auf die 
Verbesserung der individuellen, familiä-
ren und sozialen Lebensbedingungen 
hinzuwirken.“ (§1 Abs. 4 DRK-Bundes-
satzung, 2009)

In der Handreichung „Anwaltschaftliche Ver-
tretung in DRK-Kindertageseinrichtungen“ 
werden die einzelnen Handlungsebenen aus 
der Auseinandersetzung mit den Rot-Kreuz-
Grundsätzen und der rotkreuzspezifischen 
Haltung abgeleitet, nämlich die „Sozialpoli-
tische Vertretung“, die „Einzelfallvertretung“ 
sowie Partizipation und Empowerment. 
Daraus ergeben sich dann auch die jeweils 
konkreten Handlungsempfehlungen für die 
pädagogischen Fachkräfte, die ebenfalls in 
der Handreichung „Anwaltschaftliche Ver-
tretung in DRK-Kindertageseinrichtungen“ 
zur Verfügung stehen. (Vgl. DRK e. V., 2014, 
S. 17 ff.)

Zum Weiterlesen

Diversity als Chance – Die Charta der 
Vielfalt der Unternehmen in Deutschland; 
http://www.charta-der-vielfalt.de/
charta-der-vielfalt/die-charta-im-wortlaut.
html; letzter Abruf am 07.12.2016.

Recht gegen Rechts. Was jeder gegen 
Nazis tun kann; Deutsches Rotes Kreuz 
e. V., Berlin, 3. Auflage 2007.
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